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Bei der Waldolympiade ging richtig
die Post ab
Rundum gelungenes Waldfest in Remerscheid
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Digitale Ausstattung für die
Schulen der Gemeinde
Engelskirchen nochmals
deutlich verbessert

Bildquelle: PixabayBildquelle: PixabayBildquelle: PixabayBildquelle: PixabayBildquelle: Pixabay

Engelskirchen hat nicht nur mo-
derne Schulgebäude, sondern
bietet auch den Schülerinnen
und Schülern eine hervorragen-
de Ausstattung für das digitale
Lernen. Jetzt wurden zusätzli-
che 1.550 iPads für die Grund-
schulen, die Sekundarschule
und das Aggertal-Gymnasium
bereitgestel lt.
Insgesamt wurden über eine
halbe Million Euro dafür aus-
gegeben. Auch in den nächsten
Jahren soll die umfassende Aus-
stattung der Engelskirchener
Schulen mit digitalen Geräten
auf hohem Niveau verbleiben.
Damit werden die Bemühungen,

in den Engelskirchener Schu-
len beste Lernbedingungen zu
gewährleisten, in besonderer
Weise unterstützt.

Deckensanierungsarbeiten
im „Burger Weg“ in
Engelskirchen
In den kommenden Tagen beginnt
im Auftrag der Gemeinde Engels-
kirchen die Sanierung der Straße
„Burger Weg“, von der Einmün-
dung auf die L 136 beginnend bis
zur Kreuzung Burger Weg/Stür-
zenberger Weg. Der genaue Bau-
beginn wird den direkten Anlie-
gern ca. 2 - 3 Tage vorher von der
ausführenden Fa. Adolf Koch per
Infoschreiben mitgeteilt. Im Zuge
der Deckensanierung werden die
schadhafte Asphaltoberfläche des
Burger Weg erneuert, schadhafte
Bordsteine ausgetauscht sowie
Schieberkappen/Schächte ange-
hoben/angepasst.
Während der voraussichtlichen
Bauzeit von 2 - 3 Wochen wird der
„Burger Weg“ im Baustellenbe-

reich nur einspurig befahrbar sein
und der Verkehr dort mittels Licht-
zeichensignalanlage geregelt. Auf-
grund der großen Länge des Sa-
nierungsbereiches wird die Maß-
nahme in einzelne Bauabschnitte
mit Längen von ca. 200 m aufge-
teilt.
Für das Aufbringen der neuen AB-
Decke wird es dann später not-
wendig, die Straße für mehrere
Stunden voll zu sperren. In diesem
Zeitraum können nur Rettungs-/
Feuerwehrfahrzeuge und die Poli-
zei die Straße im Notfall befahren.
Hierzu erhalten die Anlieger des
Burger Weg, Stürzenberger Weg
und des Sonnenweg von der Fa.
Koch noch eine gesonderte Info
mit dem genauen Zeitfenster.

Neuer Rekord beim Stadtradeln 2025
Im Zeitraum 09.06.2025-
29.06.2025 fand das Stadtradeln
2025 statt. Mit fast 85.000 km
geradelten Kilometern wurde das
Vorjahresergebnis um 20.000 km
übertroffen.
322 Radelnde in 24 Teams traten
in die Pedale um diesen tollen
Wert zu erreichen. Im Durchschnitt
hat damit jeder Radelnde 263 km
in dem dreiwöchigen Zeitraum mit
dem Rad zurückgelegt.
„Ich gratuliere den engagierten
Teilnehmenden und finde es be-
merkenswert, dass von Jahr zu

Jahr mehr Engelskirchener mit-
machen und neue Spitzenwerte
aufstellen“ freut sich Bürgermeis-
ter Dr. Gero Karthaus.

Die Siegerehrung der besten
Team- und Einzelleistungen er-
folgt in Kürze.
Das Stadtradeln hat sich in der

Gemeinde Engelskirchen und dem
Oberbergischen Kreis als feste
Größe etabliert und wird auch im
kommenden Jahr stattfinden.

10 Jahre Fairtrade in Engelskirchen - Jubiläum beim
Familientag gefeiert
Anlässlich des 50-jährigen Beste-
hens der Gemeinde Engelskirchen
fand am Sonntag ein gro-ßer Fa-
milientag auf dem Festplatz hin-
ter dem Rathaus statt. Mit dabei
war auch der Stand der Fairtrade-
Steuerungsgruppe Engelskirchen,
die in diesem Rahmen ihr 10-jäh-
riges Jubiläum feierte.
Trotz des durchwachsenen Wet-
ters besuchten zahlreiche Bürger-
innen und Bürger den Stand der

Steuerungsgruppe, informierten
sich über fairen Handel und zeig-
ten großes Interesse an den Akti-
vitäten der vergangenen Jahre. Am
Stand gab es neben Informatio-
nen auch faire Pro-dukte wie Scho-
kolädchen und Baumwollbeutel zu
entdecken. Für das leibliche Wohl
sorgte unter anderem die Freiwil-
lige Feuerwehr Engelskirchen, die
fair gehandelten Kaffee aus-
schenkte.

Seit 2014 setzt sich die Steue-
rungsgruppe erfolgreich für ei-
nen fairen Handel und nachhal-
tigen Konsum in der Gemeinde
ein. Das Jubiläum war ein schö-
ner Anlass, inmitten des Herzens
der Engelskirchener Feierlich-
keiten dieses Engagement sicht-
bar zu machen und mit vielen
interessierten Besucherinnen
und Besuchern ins Gespräch zu
kommen.
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Coole Schule -
Fuchsnachrichten gleich
mehrfach erfolgreich

Bildquelle: EckerBildquelle: EckerBildquelle: EckerBildquelle: EckerBildquelle: Ecker

Die Schülerzeitung Coole Schule -
Fuchsnachrichten hat in den ver-
gangenen Jahren bereits einige
Preise gewonnen. In diesem Jahr
aber erleben Redaktionsleitung
Kerstin Nievelstein und die Kin-
der der GGS-Ründeroth die Krö-
nung ihres Schaffens:
Beim diesjährigen landesweiten
Schülerzeitungswettbewerb der
Jugendpresse Deutschland räum-
ten sie gleich zwei Preise ab.
Im Bundesrat in Berlin nahm eine
Delegation der Schülerzeitung
diese stolz entgegen.
Die Coole Schule - Fuchsnachrich-
ten darf sich beste Online - Schü-
lerzeitung Deutschlands nennen.
Sie erhielt zudem den Sonderpreis
der Werner-Bonhoff-Stiftung zum
Thema „Hat deine Schule Mob-
bing im Griff?“.

Belohnt wurden die Kinder Emi-
lia, Leticia und Davin mit einem
dreitägigen, aufregenden Pro-
gramm der Jugendpresse in der
Bundeshauptstadt.
Weiter geht es zur Preisverleihung
des Schülerzeitungswettbewerbs
des Rheinischen Sparkassenver-
bandes am 02.07. nach Düssel-
dorf.
Kurz vor den Ferien wartet -auf
Einladung des Ministerpräsiden-
ten, Hendrik Wüst - eine Kinder -
Pressekonferenz in der Staats-
kanzlei in Düsseldorf am 05.07.
auf einige Kinder der Zeitung.
Gute Arbeit zahlt sich immer aus,
aber dieses Jahr ist es der Jack-
pot, freut sich Schulleiterin Sabi-
ne Gawlick.
Weitere Infos unter:
ggs-ruenderoth.digireporter.news

Burger für den
„Burgerbus“

Bildquelle: GGS SchnellenbachBildquelle: GGS SchnellenbachBildquelle: GGS SchnellenbachBildquelle: GGS SchnellenbachBildquelle: GGS Schnellenbach

Die GGS Schnellenbach be-
dankte sich mit einem beson-
deren Geschenk sehr herzlich
bei dem Team des Bürgerbus-
ses für die Unterstützung.
Unser zukünftiger Erstklässler
konnte durch die Vermittlung
von Monika Güdelhöfer mit dem
Bürgerbus in Begleitung der
Alltagshelferin zum Vorschul-
programm der GGS Schnellen-
bach fahren. Nur dank dieser
Unterstützung und dieser Fle-
xibilität konnte er seine zu-
künftigen Klassenkameraden
und Klassenkameradinnen ken-
nenlernen und einen ersten
Eindruck von der Schule gewin-
nen. Das hat ihm sehr gut ge-
fallen und uns auch.
Das Wort Bürger war ihm nicht
bekannt, so dachte er zunächst,
dass er von einem „Cheese-
Burgerbus“ gefahren wird und
hat sich bestimmt auf einen le-
ckeren Burger auf dem Rück-

weg als Stärkung gefreut. Aus
diesem Grund spendierte die
Schule ein Dankeschön, und er
durfte dem Busfahrer eine
Schachtel voller Gummi-BUR-
GER für das Team übereichen.

Es ist wieder Leben im
Zwergendorf, und das kam
so...
„Ach wie schade“, dachten die Kin-
der der ersten Schuljahre der GGS
Schnellenbach, „die Zwerge sind
aus dem Zwergendorf ausgezogen.“
„Wir helfen!“, entschieden die Kin-
der, „Wir bauen neue Zwerge, da-
mit wieder welche im Dorf leben.“
Gesagt, geplant, getan und aufge-
stellt.
Helfen Sie den Kindern und denHelfen Sie den Kindern und denHelfen Sie den Kindern und denHelfen Sie den Kindern und denHelfen Sie den Kindern und den
Zwergen und lassen Sie dieseZwergen und lassen Sie dieseZwergen und lassen Sie dieseZwergen und lassen Sie dieseZwergen und lassen Sie diese
Zwerge bitte stehen!Zwerge bitte stehen!Zwerge bitte stehen!Zwerge bitte stehen!Zwerge bitte stehen!
Vielen Dank!

Bildquelle: GGS SchnellenbachBildquelle: GGS SchnellenbachBildquelle: GGS SchnellenbachBildquelle: GGS SchnellenbachBildquelle: GGS Schnellenbach
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Amtliche Bekanntmachung der Satzung für die Friedhöfe der Gemeinde Engelskirchen vom 09.07.2025 

 
Präambel 

 

Aufgrund von § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesens (Bestattungsgesetz - BestG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Juni 2003 (GV NW S. 313) und § 7 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der am Tage der Be-
kanntmachung gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Engelskirchen am 17. März 2004 folgende Friedhofssatzung beschlos-
sen: 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für die im Gebiet der Gemeinde Engelskirchen gelegenen und von ihren verwalteten Friedhöfe. 
(2) Friedhofsträger ist die Gemeinde Engelskirchen. 
 

§ 2 Friedhofszweck 
 

(1) Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist eine einheitliche, nichtrechtsfähige Anstalt des Friedhofsträger. 
(2) Die Friedhöfe dienen der Gewährleistung der letzten Ruhe der Toten durch Bestattung (Leichen, Tot- und Fehlgeburten), die 

bzw. deren Eltern bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Engelskirchen waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dienen die Friedhöfe auch der Bestattung der aus Schwangerschaftsabbrü-
chen stammenden Leibes-früchte, falls die Eltern Einwohner der Gemeinde Engelskirchen sind. Die Bestattung anderer Per-
sonen bedarf einer Ausnahmegenehmigung des Friedhofsträgers. 

 

§ 3 Bestattungsbezirke 
 

(1) Im Gebiet der Gemeinde Engelskirchen stehen für Beisetzungen folgende kommunale Friedhöfe zur Verfügung: 
a) Friedhof Engelskirchen, 
b) Friedhof Loope, 
c) Friedhof Schnellenbach, 
d) Friedhof Ründeroth, 
e) Friedhof Osberghausen, 
f) Friedhof Wallefeld. 

 

Auf dem Friedhof Osberghausen, Buchstabe e), sind ab dem 18.07.2025 keine Arten von Grabstätten gemäß § 13 Absatz 
2 Buchstabe a  k dieser Satzung mehr möglich. Ausgenommen von dieser Regelung sind Bestattungen in den Grabkam-
mersystemen auf dem neuen Teil - Feld 9 und die Urnenwahlgräber auf dem Feld 10. 

 

Auf dem Friedhof Ründeroth, Buchstabe d), werden folgende Bereiche ausgenommen, die zu Bestattungszwecken nicht 
mehr zur Verfügung stehen: 
 

Feld 17 Grab Nr. 1 bis 52  
Feld 15 Grab Nr. 1 bis 94  
Feld 16 Grab Nr. 1 bis 80  
Feld 14 Grab Nr. 1 bis 31A 
Feld 12 Grab Nr. 1A bis 37A 
Feld 10 Grab Nr. 1 bis 30 
Feld 8 Grab Nr. 1 bis 34 
 

(2) Die Verstorbenen sollen auf dem Friedhof des Bestattungsbezirkes bestattet werden, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hat-
ten. Die Bestattung auf einem anderen Friedhof ist möglich, wenn dies gewünscht ist und die Belegung es zulässt. Ebenso 
soll die Bestattung auf einem anderen Friedhof gestattet werden, wenn: 

a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstätte auf einem anderen Friedhof besteht, 
b) Eltern, Kinder oder Geschwister auf einem anderen Friedhof bestattet sind, 
c) der Verstorbene in einer Grabstätte mit allgemeinen Gestaltungs-vorschriften beigesetzt werden soll und solche Grabstät-

ten auf dem Friedhof des Bestattungsbezirkes nicht zur Verfügung stehen. 
(3) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen. 
 

§ 3a Begriffsbestimmungen 
 

(1)  Der Nutzungsberechtigte ist diejenige Person, der das Recht zur Nutzung einer Wahlgrabstätte durch den Friedhofsträger 
zugewiesen worden ist. 

(2) Der Inhaber der Grabnummernkarte ist diejenige Person, der das Recht zur Nutzung einer Reihengrabstätte durch den Fried-
hofsträger zugewiesen wurde. 

(3) Der Totenfürsorgeberechtigte ist diejenige Person, die der Tote mit der Bestimmung des Ortes und der Art der Gewährung 
der letzten Ruhe betraut hat, auch wenn sie nicht zum Kreis der sonst berufenen Angehörigen zählt. Wenn und soweit ein 
Wille des Toten nicht erkennbar ist, sind die in § 16 Abs. 7 genannten Personen nach Maßgabe des dort festgelegten Rang-
verhältnisses totenführsorgeberechtigt. Der Friedhofsträger kann sämtliche Unterlagen einsehen, die für die Ermittlung des 
Totenführsorgeberechtigten von Bedeutung sind. 

 

§ 4 Schließung und Entwidmung 
 

(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder einer anderen Verwendung zuge-
führt (Entwidmung) werden. 

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen ausgeschlossen. Soweit durch die Schlie-
ßung das Recht auf weitere Bestattungen in Urnen-/Wahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche 
Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalls auf Antrag eine andere Urnen-/Wahlgrabstäte zur Verfügung gestellt. 
Im Falle des Satzes 2 kann der Totenführsorgeberechtigte mit schriftlicher Zustimmung des Nutzungsberechtigten die Um-
bettung von Toten aus der geschlossenen Urnen-/Wahlgrabstätte auf Kosten des Friedhofsträgers verlangen. Satz 3 gilt nicht, 



Rundblick Engelskirchen | 48. Jahrgang | Nr. 14 | Donnerstag, 17. Juli 2025 | Kw 29 | rundblick-engelskirchen.de/e-paper8

 
wenn der Umbettung ein erhebliches öffentliches Interesse im Sinne des Satzes 4 besteht. Insbesondere wenn die Umbettung 
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung verursachen würde. Im Falle des Satzes 4 zahlt der Friedhofsträger 
an den Nutzungsberechtigten eine Entschädigung. 

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die Toten werden, falls die 
Dauer des Nutzungsrechts noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten des Friedhofsträgers in vergleichbare Grabstätten umgebet-
tet, die jeweils Gegenstand der Nutzungsrechte werden. 

(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte einer Urnen-/Wahlgrabstätte und 
der Inhaber einer Grabnummernkarte eines Urnen-/Reihengrabes erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein 
Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie bei Reihengrabstätten/Ur-
nenreihengrabstätten dem Inhaber der Grabnummernkarte, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten dem Nutzungsbe-
rechtigten mit-zuteilen. 

 

II. Ordnungsvorschriften 

 

§ 5 Öffnungszeiten 
 

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 
(2) Der Friedhofsträger kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend 

untersagen. 
 

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof 
 

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes, der Toten und der Achtung der Persönlichkeitsrechte von Angehöri-
gen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder Rollschuhen/ Rollerblades/ Skateboards, ausgenommen Kinderwagen und Roll-
stühle sowie Fahr-zeuge des Friedhofsträgers und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden, zu befahren, 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung des Friedhofsträgers gewerbsmäßig zu fotografieren 

oder zu filmen, 
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie Rasenflä-

chen und Grabstätten unberechtigt zu betreten, 
g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
h) Sport zu treiben, zu lärmen oder zu lagern, 
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden- und Schwerbehindertenbegleithunde sowie sonstige Hunde, sofern sie an 

einer Leine mit einer Länge von nicht mehr als zwei Metern geführt werden. 
(4) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen. 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammen-hängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung 

des Friedhofsträgers; sie sind spätestens 4 Tage vorher anzumelden. 
 

§ 7 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 

(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung bedürfen Steinmetze, Bildhauer und Bestatter für ihre gewerbliche 
Tätigkeit auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch den Friedhofsträger. Andere Gewerbetreibende müssen ihre 
Tätigkeit auf dem Friedhof dem Friedhofsträger anzeigen. 

(2) Auf ihren Antrag hin werden nur die in Abs. 1 Satz 1 genannten Gewerbe-treibenden zugelassen, die 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. 
b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei Antragstellern des handwerksähnlichen Gewerbes) ihre Eintragung in das 

Verzeichnis gem. § 19 Handwerksordnung nachweisen oder selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung 
abgelegt haben oder die über eine vergleichbare Qualifikation verfügen. 

(3) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als in Abs. 1 genannter Tätigkeiten gestattet werden, wenn dies 
mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. 

(4) Der Friedhofsträger hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der Antragsteller einen für die Ausführung seiner 
Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachweist. 

(5) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungskarte. Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben für ihre Be-
diensteten einen Bedienstetenausweis auszustellen. Die Zulassung und der Bedienstetenausweis sind dem Aufsichtsberech-
tigten Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung kann befristet werden. 

(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beach-
ten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf 
den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 

(7) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die Arbeiten 
sind eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit des Friedhofes, spätestens um 18.00 Uhr, an Samstagen und Werktagen 
vor Feiertagen spätestens um 13.00 Uhr zu beenden. 
Der Friedhofsträger kann Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen. 

(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an den von dem Friedhofsträ-
ger genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der 
Friedhöfe gereinigt werden. 

(9) Der Friedhofsträger kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen 
oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch 
schriftlichen Bescheid entziehen. Bei schweren Verstößen ist eine Mahnung entbehrlich. 
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§ 8 Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei dem Friedhofsträger anzumelden. Der Anmeldung 
sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/ Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht 
nachzuweisen. 

(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen. 
(4) Der Friedhofsträger setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Bestattungen erfolgen regelmäßig an Werktagen. Der Fried-

hofsträger kann Ausnahmen zulassen. 
(5) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eintritt des Todes erfolgen. Aschen müssen 

spätestens 6 Wochen nach der Einäscherung bestattet werden, anderenfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichti-
gen in einer Urnenreihengrabstätte bestattet. Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen. 

 

§ 9 Särge/Urnen 
 

(1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen. Ausnahmsweise kann der Friedhofsträger auf Antrag 
die Bestattung ohne Sarg gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder Regelungen der Glaubensgemeinschaft, der die oder 
der Verstorbene angehört hat, eine Bestattung ohne Sarg vorgesehen ist. 

(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, Physikalische oder biologische Beschaffenheit 
des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und bei Särgen die Verwesung der Leichen innerhalb der 
Ruhezeit ermöglicht wird. 
Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durch-sickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. 
Särge, Sargausstattungen und -beigaben, Sargabdichtungen und Überurnen müssen zur Vermeidung von Umweltbelastun-
gen aus leichtverrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. 
Sie dürfen keine PVC-, PCP- Formaldehydabspaltenden, nitrozellulose-haltigen oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke 
oder Zusätze enthalten. Ebenso dürfen chemische Desensibilisierungsmittel (z.B. paradichlorbenzol-haltige Duftsteine) nicht 
verwandt werden. 
Auf Särge aus Tropenholz soll verzichtet werden. 

(3) Die Särge dürfen höchstens 2,00 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere 
Särge erforderlich, ist die Zustimmung des Friedhofsträgers bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
Bei Beisetzungen in Grabkammern muss der Sarg so beschaffen sein, dass eine problemlose Absenkung innerhalb des 
lichten Absenkungsmaßes von 2,04 m gewährleistet ist und eine Höhe von 0,65 m nicht überschritten wird. 

(4) Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht 
verschlossen sind. 

 

§ 10 Ausheben der Gräber 
 

(1) Die Gräber werden von dem Friedhofsträger ausgehoben und wieder verfüllt. 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 

m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Funda-

mente oder Grabzubehör durch den Friedhofsträger entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch 
den Nutzungsberechtigten dem Friedhofsträger zu erstatten. 

 

§ 11 Ruhezeit 
 

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 25 Jahre. 
Die Ruhefrist in Grabkammern gem. § 18 dieser Satzung beträgt 15 Jahre. 
 

§ 12 Umbettungen 
 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zu-

stimmung des Friedhofsträgers. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Bei Umbet-
tungen innerhalb der Gemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit muss ein dringendes öffentliches Interesse vorliegen. Umbettun-
gen aus einer Urnen-/ Reihengrabstätte in eine andere Urnen-/ Reihengrabstätte sind innerhalb der Gemeinde nicht zulässig. 
§ 4 Abs. 2 und Abs. 3 bleiben unberührt. Umbettungen aus einem anonymen Grabfeld sind ausgeschlossen. 

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können nur mit vorheriger Zustimmung des Friedhofs-
trägers in belegte Grabstätten umgebettet werden. 

(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amtswegen) erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-
bettungen aus Urnen-/ Reihen-grabstätten der Inhaber der Grabnummernkarte, bei Umbettungen aus Urnen-/ Wahlgrabstät-
ten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Mit dem Antrag ist die Grabnummernkarte nach § 15 Abs. 1 Satz 2, § 17 Abs. 2 Satz 
2, bzw. die Verleihungsurkunde nach § 16 Abs. 4, § 17 Abs. 5, vorzulegen. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Satz 4 und bei 
Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 32 Abs. 2 Satz 2 können Leichen und Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, von Amts wegen in Urnen-/ Reihengrabstätten umgebettet werden. 

(5) Alle Umbettungen werden von dem Friedhofsträger durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 
(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung 

entstehen, soweit sie notwendig aufgetreten sind oder der Friedhofsträger oder deren Beauftragte bezüglich der Schäden nur 
leichte Fahrlässigkeit trifft, hat der Antragsteller zu tragen. 

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behördlicher oder richterlicher Anordnung 

ausgegraben werden. 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 13 Arten der Grabstätten 
 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben 

 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
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werden. 

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 
a) Reihengrabstätten, 
b) Wahlgrabstätten, 
c) Urnenreihengrabstätten, 
d) Urnenwahlgrabstätten, 
e) anonyme Urnenreihengrabstätten, 
f) Reihengrabstätten mit Grabkammersystem, 
g) Wahlgrabstätten mit Grabkammersystem, 
h) Ehrengrabstätten, 
i) pflegefreie Erdreihengrabstätten 
j) pflegefreie Urnenreihengrabstätten 
k) pflegefreie Urnenwahlgrabstätten 
l) pflegefreie Urnenwahlgrabstätten im Waldfriedhofsbereich 
m) pflegefreie Urnenreihengrabstätten im Wurzelbereich von Bäumen 
n) pflegefreie Urnenreihengrabstätten im Waldfriedhofsbereich 

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Art oder Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung. 

(4) Das Ausmauern von Urnen-/ Wahlgrabstätten ist nicht zulässig. 
 

§ 14 Maße der Grabstätten 
 

(1) Auf neu angelegten Friedhöfen oder Friedhofsteilen gelten folgende Grabaußenmaße: 
a) Reihengrabstätten für Personen bis 5 Jahre: 

Länge: 1,20 m, Breite: 0,60 m, 
b) Reihengrabstätten für Personen über 5 Jahre: 

Länge: 2,20 m, Breite: 0,80 m, 
c) Wahlgrabstätten einstellig: 

Länge: 2,50 m, Breite: 1,20 m. 
Bei mehrstelligen Wahlgrabstätten wird für jede weitere Grabstelle eine Fläche von 2,50 m x 1,20 m hinzugerechnet. 

d) Urnenreihengrabstätten: 
Länge: 1,00 m, Breite: 1,00 m 

e) Urnenwahlgrabstätten: 
Länge: 1,00 m, Breite: 1,00 m, 

f) Reihengrabstätten im Kammersystem: 
Länge: 2,40 m, Breite: 1,00 m, 

g) Wahlgrabstätten im Kammersystem: 
Länge: 2,40 m, Breite: 1,00 m, 
 

bstätten grund-
sätzlich nicht durch den Friedhofsträger verlegt. 
Der Nutzungsberechtigte hat aber die Möglichkeit, die Verlegung der Platten bei dem Friedhofsträger zu beantragen. In 
diesem Fall hat er die entsprechende Gebühr nach der jeweils gültigen Gebührensatzung für die Friedhöfe der Gemeinde 
Engelskirchen zu entrichten. 
Alle Grabstätten können, soweit der Nutzungsberechtigte dies wünscht und besondere Gestaltungsvorschriften dem nicht 
entgegenstehen, eingefasst werden. Die Außenmaße der Einfassungen sind mit den Grabaußenmaßen nach den Buch-

 
 

(2) Auf den älteren Friedhöfen/Friedhofsteilen werden die Maße von dem Friedhofsträger nach den Gegebenheiten bestimmt. 
 

§ 15 Reihengrabstätten 
 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhe-
zeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Über die Zuteilung wird eine Grabnummernkarte erteilt; als Zuteilungsnachweis 
gilt auch die Friedhofsrechnung. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich. In Reihen-
grabstätten können auch Urnen beigesetzt werden. 

(2) Es werden Reihengrabfelder eingerichtet: 
a) für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr einschließlich Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem Schwanger-

schaftsabbruch stammende Leibesfrucht, 
b) für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr. 
c) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche oder ausnahmsweise eine Urne bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, 

in einer Reihengrabstätte die Leichen eines Familienangehörigen und eines Kindes unter einem Jahr, Tot- und Fehlge-
burten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht oder die Leichen von gleichzeitig verstor-
benen Geschwistern unter 5 Jahren zu bestatten. 

(3) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten ist 3 Monate vorher durch schriftli-
che Mitteilung des Friedhofsträgers bekannt zu machen.  

(4) Wird von dem Inhaber der Grabnummernkarte das Nutzungsrecht an einer Reihengrabstätte vor Ablauf der Ruhefrist zurück-
gegeben, so ist die Grabstätte von ihm abzuräumen (Grabmale, sonstige baulichen Anlagen (ein- schl. der Fundamente) und 
der Bewuchs) und einzuebnen. 
Kommt der Inhaber der Grabnummernkarte seiner Verpflichtung innerhalb von 2 Monaten nicht nach, wird die Reihengrab-
stätte auf seine Kosten abgeräumt und eingeebnet. 
Für jedes noch nicht abgelaufene Jahr der Ruhefrist ist eine Gebühr, entsprechend der Friedhofsgebührensatzung zu ent-
richten. 
 

§ 16 Wahlgrabstätten 
 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren 
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(Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. 

Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anlässlich eines Todesfalles verliehen. Der Friedhofsträger kann Ausnah-
men zulassen. 

(2) Das Nutzungsrecht kann wiedererworben werden. Ein Wiedererwerb ist nur auf Antrag möglich. Der Friedhofsträger kann die 
Erteilung des Nutzungsrechtes und den Wiedererwerb ablehnen, insbesondere, wenn die Schließung nach § 4 beabsichtigt 
ist. 

(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. 
In einer Einzelwahlgrabstätte können neben einer Erdbestattung bis zu 4 Urnen beigesetzt werden. Weiterhin können die 
Leichen eines Familien-angehörigen und eines Kindes unter einem Jahr, Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem Schwan-
gerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht oder die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren 
zusammen bestattet werden. In diesem Fall können bis zum Ablauf der Ruhefristen keine weiteren Urnen beigesetzt werden. 
Satz 2 gilt entsprechend für jede weitere Grabstelle. Nach Ablauf der Ruhezeit einer Leiche kann eine weitere Bestattung 
erfolgen, wenn die restliche Nutzungszeit die Ruhezeit erreicht oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhezeit wiedererworben worden ist. 

(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälligen Gebühr und Aushändigung der Verleihungsurkunde. 
(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 3 Monate vorher schriftlich hingewiesen. Ist der 

Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nur durch besonders hohen Aufwand zu ermitteln, erfolgt der Hinweis durch eine 
öffentliche Bekanntmachung für die Dauer von 2 Monaten. 

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder 
ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist. 

(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten 
Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag über-
tragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihen-
folge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten über: 

a) auf den überlebenden Ehegatten, 
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebensgemeinschaft, 
c) auf die Kinder, 
d) auf die Stiefkinder, 
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
f) auf die Eltern, 
g) auf die vollbürtigen Geschwister, 
h) auf die Stiefgeschwister, 
i) auf die nicht unter a) - h) fallenden Erben. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen c) - d) und f) - i) wird die älteste Person zum Nutzungsberechtigten. 
(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis der in Abs. 7 Satz 2 genannten 

Personen übertragen; er bedarf hierzu der vorherigen Zustimmung des Friedhofsträgers. 
(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 
(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, 

in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art 
der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 

(11) Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten kann jederzeit ganz oder teilweise zurückgegeben werden. Wird von dem Nut-
zungsberechtigten das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte zurückgegeben, so ist die Grabstätte von ihm abzuräumen 
(Grabmale, sonstige baulichen Anlagen (einschl. der Fundamente) und Bewuchs) und einzuebnen. 
Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung innerhalb von 2 Monaten nicht nach, wird die Wahlgrabstätte auf seine 
Kosten abgeräumt und eingeebnet. 
Für jedes noch nicht abgelaufene Jahr der Ruhefrist ist eine Gebühr, entsprechend der Friedhofsgebührensatzung zu ent-
richten. 

 

§ 17 Urnengrabstätten 
 

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 
a) Urnenreihengrabstätten, 
b) Urnenwahlgrabstätten, 
c) Anonymen Urnenreihengrabstätten, 
d) Grabstätten für Erdbestattungen. 

 

(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur 
Beisetzung einer Asche abgegeben werden. Über die Abgabe wird eine Grabnummernkarte erteilt. Ein Wiedererwerb des 
Nutzungsrechtes ist nicht möglich.  

(3) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die 
Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage gleichzeitig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt wird. 
Mit dem Erwerb einer Urnenwahlgrabstätte entsteht das Recht, die Urnen von 4 Verstorbenen beizusetzen. 

(4) Urnenwahlgrabstätten können außer in Grabfeldern auch in Mauern, Terrassen, Hallen und im Wurzelbereich von Bäumen 
eingerichtet werden. 

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für die Reihengrabstätten und für 
die Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 

(6) Anonyme Urnenbestattungen werden ohne Beisein der Angehörigen oder anderer Personen und ohne Hinweis auf Zeit und 
Ort der Beisetzung von dem Friedhofsträger vorgenommen. 

(7) Anonyme Bestattung ist nur zulässig, wenn sie dem nachgewiesenen Willen des Verstorbenen entspricht oder durch Ange-
hörige des/der Verstorbenen an Eidesstatt erklärt wird. 

(8) Das Nutzungsrecht an Urnengrabstätten kann jederzeit ganz oder teilweise zurückgegeben werden. 
Wird von dem Inhaber der Grabnummernkarte bzw. dem Nutzungs-berechtigten das Nutzungsrecht an einer Urnengrabstätte 
zurückgegeben, so ist die Grabstätte von ihm abzuräumen und einzuebnen. 
Kommt der Inhaber der Grabnummernkarte bzw. dem Nutzungsberechtigten seiner Verpflichtung innerhalb von 2 Monaten 
nicht nach, wird die Urnen-grabstätte auf seine Kosten abgeräumt und eingeebnet. 
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Für jedes noch nicht abgelaufene Jahr der Ruhefrist ist eine Gebühr, entsprechend der Friedhofsgebührensatzung zu ent-
richten. 

 

§ 18 Grabstätten im Grabkammersystem 
 

(1) Bei den Grabstätten im Grabkammersystem (wieder verwendbare Grab-kammern) handelt es sich um Beton-Fertigbaukam-
mern, die aufgrund der besonderen Bauweise verkürzte Ruhezeiten ermöglichen. 

(2) Die Grabstätten im Grabkammersystem werden unterschieden in Reihen-grabstätten und Wahlgrabstätten. 
(3) Reihengrabstätten im Grabkammersystem werden generell für die Dauer von 15 Jahren zugeteilt. Für Reihengrabstätten im 

Grabkammersystem gelten im Übrigen die Vorschriften dieser Satzung für Reihengrabstätten für Erdbestattungen sinngemäß. 
(4) Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten im Grabkammersystem wird für die Dauer von 15 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. 

Wahlgrabstätten im Grabkammersystem werden zur doppelten Belegung übereinander vergeben. Im Falle der Zweitbelegung 
der Grabkammer muss das Nutzungsrecht zur Erlangung der Ruhefrist entsprechend verlängert werden. Für Wahl-grabstät-
ten im Grabkammersystem gelten im Übrigen die Vorschriften dieser Satzung für Wahlgrabstätten für Erdbestattungen sinn-
gemäß. 

 

§ 19 Ehrengrabstätten 
 

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegen dem 
Friedhofsträger. 
 

§ 19 a Pflegefreie Reihengräber 
 

(1) Pflegefreie Reihengrabstätten dienen der Erdbestattung und der Urnenbeisetzung. Sie werden erst anlässlich eines Todes-
falles für die Dauer der Ruhezeit (30 Jahre) zur Verfügung gestellt und der Reihe nach belegt. Ein Wiedererwerb ist nicht 
möglich. Sie befinden sich in besonders hierfür vorgesehenen Grabfeldern, die insgesamt und ausschließlich von dem Fried-
hofsträger unterhalten werden. 

(2) Die Gräber werden mit einer im Boden bündig versenkten Liegeplatte versehen, die mit Namen, Vornamen, Geburtsjahr und 
Sterbejahr des/der Verstorbenen einheitlich beschriftet wird. Die Liegeplatte wird durch den Friedhofsträger in Auftrag gege-
ben und verlegt, die entstehenden Kosten werden neben der Friedhofsgebühr nach der Friedhofssatzung in Rechnung ge-
stellt. 

(3) Die Pflege dieser Grabstätten beschränkt sich auf das Mähen des Rasens und wird von dem Friedhofsträger übernommen. 
Die dadurch entstehenden Kosten sind in der Gebühr nach der Friedhofsgebührensatzung enthalten. Jegliche Anbringung 
von Grabschmuck (z.B. Pflanzen, Blumenvasen, Blumengebinde, Grablichter o.ä.) sind auf der Grabstätte und Rasenfläche 
nicht zulässig. 

(4) Urnenreihengrabstätten im Wurzelbereich von Bäumen und im Waldfriedhofsbereich sind einstellige Grabstätten, bei denen 
die Asche in einer biologisch abbaubaren Aschekapsel/Schmuckurne in dafür vorgesehene Bereiche des Friedhofs beige-
setzt werden. Eine Gestaltung und Bepflanzung ist ausgeschlossen. Außer während der Beisetzung ist Grabschmuck oder 
ähnliches nicht zulässig. Nachträgliche Ausgrabungen oder Umbettungen sind nicht möglich. Müssen Bäume beseitigt wer-
den (z.B. infolge von Schäden durch Unwetter oder Schädlingsbefall) wird eine Ersatzpflanzung an gleicher Stelle vorge-
nommen. 

(5)  Für Urnengräber im Wurzelbereich von Bäumen wird seitens des Friedhofsträgers eine Stele für die Kennzeichnung der 
einzelnen Gräber aufgestellt. Name, Vorname, Geburtsdatum und Sterbedatum werden auf einer Bronzeplakette an der 
Stele angebracht. Die Bronzeplakette wird durch den Friedhofsträgers in Auftrag gegeben und angebracht. Die entstehen-
den Kosten werden neben der Bestattungsgebühr, nach der aktuell gültigen Friedhofsgebührensatzung, in Rechnung ge-
stellt. 

 

§ 19 b Pflegefreies Urnenwahlgrab 
 

(1) Pflegefreie Urnenwahlgrabstätten dienen der Urnenbeisetzung. Sie werden erst anlässlich eines Todesfalles für die Dauer 
der Ruhezeit (30 Jahre) zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf der Ruhezeit ist ein Wiedererwerb möglich. Mit dem Erwerb einer 
pflegefreien Urnenwahlgrabstätte entsteht das Recht, die Urnen von 2 Verstorbenen beizusetzen. Sie befinden sich in beson-
ders hierfür vorgesehenen Grabfeldern, die insgesamt und ausschließlich von dem Friedhofsträger unterhalten werden. 

(2) Die Gräber werden mit einer im Boden bündig versenkten Liegeplatte versehen, die mit Namen, Vornamen, Geburtsjahr und 
Sterbejahr des/der Verstorbenen einheitlich beschriftet wird. Die Liegeplatte wird durch den Friedhofsträger in Auftrag gege-
ben und verlegt, die entstehenden Kosten werden neben der Friedhofsgebühr nach der Friedhofssatzung in Rechnung ge-
stellt. 

(3) Die Pflege dieser Grabstätten beschränkt sich auf das Mähen des Rasens und wird von dem Friedhofsträger übernommen. 
Die dadurch entstehenden Kosten sind in der Gebühr nach der Friedhofsgebührensatzung enthalten. Jegliche Anbringung 
von Grabschmuck (z.B. Pflanzen, Blumenvasen, Blumengebinde, Grablichter o.ä.) ist auf der Grabstätte und der Rasenfläche 
nicht zulässig. 

(4) Urnenwahlgrabstätten im Waldfriedhofsbereich sind zweistellige Grabstätten, bei denen die Asche in einer biologisch ab-
baubaren Aschekapsel/Schmuckurne in dafür vorgesehene Bereiche des Friedhofs beigesetzt werden. Eine Gestaltung und 
Bepflanzung ist ausgeschlossen. Außer während der Beisetzung ist Grabschmuck oder ähnliches nicht zulässig. Nachträgli-
che Ausgrabungen oder Umbettungen sind nicht möglich. Müssen Bäume beseitigt werden (z.B. infolge von Schäden durch 
Unwetter oder Schädlingsbefall) wird eine Ersatzpflanzung an gleicher Stelle vorgenommen. 

 

V. Gestaltung der Grabstätten 
 

§ 20 Abteilungen mit allgemeinen und zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
 

(1) Auf den Friedhöfen werden Abteilungen mit allgemeinen und Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften eingerich-
tet. Bei einzelnen Friedhöfen ist die ausschließliche Geltung der Bestimmungen für Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungs-
vorschriften zulässig, wenn dort bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung ausschließlich Abteilungen mit zusätzlichen (früher: 
besonderen) Gestaltungsvorschriften eingerichtet waren und wenn der Erwerb einer Grabstätte mit allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften auf einem anderen Friedhof im Gebiet der Gemeinde zugemutet werden kann. 

(2) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einer Abteilung mit allgemeinen oder zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien zu 
wählen. Der Friedhofsträger hat auf diese Wahlmöglichkeit vor dem Erwerb eines Nutzungsrechtes hinzuweisen. Wird von 
dieser Wahlmöglichkeit nicht bei der Anmeldung der Bestattung Gebrauch gemacht, erfolgt die Bestattung in einer Abteilung 
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mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften. 

(3) Die Gestaltungsvorschriften gelten nicht für anonyme Grabfelder. 
 

§ 21 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
 

(1) Jede Grabstätte ist - unbeschadet der Anforderungen für Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften (§§ 23 und 
31) - so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie 
die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 

(2) Die einzelnen Abteilungen werden im Belegungsplan, der Bestandteil dieser 
Satzung ist, ausgewiesen. 

(3) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz. 
 

VI. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 
 

§ 22 Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 
 

(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen in Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften unterliegen unbe-
schadet der Bestimmungen des § 21 in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung keinen zusätzlichen 
Anforderungen. Zur Gewährleistung der Eigenstandfestigkeit beträgt die Mindeststärke der Grabmale ab 0,40 m - 1,00 m 
Höhe 0,14 m, ab 1,00 m - 1,50 m Höhe 0,16 m und ab 1,50 m - maximal 1,80 m Höhe 0,18 m. Die Mindeststärke für liegende 
Grabmale beträgt 0,10 m. Grabkreuze dürfen die Gesamthöhe von 1,80 m nicht übersteigen. 

(2) Die in Abs. 1 Satz 2 aufgeführten Mindeststärken können unterschritten werden, wenn die Grabdenkmäler nach den Richtli-
nien für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern und Einfassungen für Grabstätten des Bundesinnungsver-
bandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks errichtet werden. Die Mindeststärke der Grabmäler 
muss 0,12 m betragen. 

(3) Der Friedhofsträger kann weitergehende Anforderungen verlangen, wenn dies aus Gründen der Standsicherheit erforderlich 
ist. 

 

§ 23 Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
 

(1) Die Grabmale in Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachste-
henden Anforderungen entsprechen: 

a) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz und geschmiedetes oder gegossenes Metall verwendet werden.  
b) Findlinge, findlingsähnliche, unbearbeitete bruchraue, grellweiße und tiefschwarze Grabmale sind nicht zugelassen. 
c) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 

1. Die Grabmale müssen allseitig und gleichmäßig bearbeitet sein. 
2. Die Grabmale dürfen nicht gespalten, gesprengt oder bossiert sein. 
3. Politur und Feinschliff sind nur zulässig als gestalterisches Element für Schriften, Ornamente und Symbole, die nur 

eine der Größe des Grabmals angemessene Fläche einnehmen dürfen. 
4. Schriften, Ornamente und Symbole dürfen nur aus demselben Material wie dem des Grabmals bestehen; sie dürfen 

nicht serienmäßig hergestellt sein. 
5. Die Grabmale müssen aus einem Stück hergestellt sein und dürfen keinen Sockel haben. 
6. Nicht zugelassen sind alle vorstehend nicht aufgeführten Materialien, Zutaten, Gestaltungs- und Bearbeitungsarten, 

insbesondere Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, Lichtbilder, Gold, Silber und Farben. 
 

(2) Auf Grabstätten für Erdbestattung sind Grabmale mit folgenden Maßen zulässig: 
a) Auf Reihengräbern für Verstorbene bis zu 5 Jahren 

1. stehende Grabmale: 
Höhe 0,60 bis 0,80 m, Breite bis 0,45 m, Mindeststärke 0,14 m; 

2. liegende Grabmale: 
Breite bis 0,35 m, Höchstlänge 0,40 m, Mindeststärke 0,14 m; 

b) Auf Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 Jahren 
1. stehende Grabmale: 

Höhe bis 1,20 m, Breite bis 0,45 m, Mindeststärke 0,16 m; 
2. liegende Grabmale: 

Breite bis 0,50 m, Höchstlänge 0,70 m, Mindeststärke 0,14 m; 
c) Auf Wahlgrabstätten: 

1. stehende Grabmale: 
 bei einstelligen Wahlgräbern im Hochformat: 

Höhe 1,00 m bis 1,30 m, Breite bis 0,60 m, Mindeststärke 0,18 m; 
 bei zwei- und mehrstelligen Wahlgräbern sind auch folgende Maße zulässig: 

Höhe 0,80 m bis 1,00 m, Breite bis 1,40 m, Mindeststärke 0,22 m; 
2. liegende Grabmale: 

 bei einstelligen Grabstätten: 
Breite bis 0,50 m, Länge bis 0,90 m, Mindesthöhe 0,16 m; 

 bei zweistelligen Grabstätten: 
Breite bis 1,00 m, Länge bis 1,20 m, Mindesthöhe 0,18 m; 

 bei mehr als zweistelligen Grabstätten: 
Breite bis 1,20 m, Länge bis 1,20 m, Mindesthöhe 0,18 m. 

Es darf nicht mehr als ein Drittel der Grabstätte durch Stein abgedeckt werden. 
(3) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 

a) Auf Urnenreihengrabstätten: 
1. liegende Grabmale: 

Größe 0,40 x 0,40 m, Höhe der Hinterkante 0,15 m; 
2. stehende Grabmale: 

Grundriss max. 0,35 x 0,35 m, Höhe bis 0,90 m; 
b) Auf Urnenwahlgrabstätten: 
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1. stehende Grabmale mit quadratischem oder rundem Grundriss max. 

0,40 m x 0,40 m, Höhe 0,80 - 1,20 m; 
2. liegende Grabmale mit quadratischem Grundriss bis 0,60 x 0,60 m, Mindesthöhe 0,16 m. 

(4) Die Vorschrift des § 22 Abs. 2 dieser Satzung gilt sinngemäß. 
 

§ 24 Zustimmungserfordernis 
 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Friedhofsträgers. Auch provisorische Grabmale sind nach Ablauf von 6 Monaten zustimmungspflichtig, so-
fern sie größer als 0,15 m x 0,30 m sind. 
Soweit die Zustimmung zur Errichtung eines Grabmales, Gedenkzeichens oder einer sonstigen baulichen Anlage durch den 
Friedhofsträger erteilt wird, dürfen die erforderlichen Arbeiten nur durch Gewerbetreibende mit den notwendigen fachlichen 
Voraussetzungen nach § 7 dieser Satzung ausgeführt werden. 
Der Antragsteller hat bei Urnen-/ Reihengrabstätten die Grabnummernkarte vorzulegen, bei Urnen-/ Wahlgrabstätten sein 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 
a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, 

der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung. 
b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 

unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher 
Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des Friedhofsträgers. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustim-
mung errichtet worden ist. 

(5) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als Naturlasierte Holztafeln oder Holzkreuze zulässig und 
dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung verwendet werden. 

 

§ 25 Anlieferung 
 

(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist dem Friedhofsträger der genehmigte Aufstellungs-
antrag vorzulegen. 

(2) Die Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen sind so zu liefern, dass sie am Friedhofseingang von dem Friedhofsträger 
überprüft werden können; Einzelheiten hierzu kann der Friedhofsträger bestimmen. 

 

§ 26 Fundamentierung und Befestigung 
 

(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigten / Inhaber der Grabnummernkarte sind die Grabmale nach den 
allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen des Bundesin-
nungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks, oder Technische Anleitung zur Standsi-
cherheit von Grabmalanlagen der Deutschen Naturstein Akademie e.V. in der jeweils gültigen Fassung) so zu fundamentieren 
und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht Umstürzen oder sich 
senken können. Dies gilt für Grabmäler und sonstige bauliche Anlagen entsprechend. Bei Grabstätten mit Grabkammersys-
tem ist grundsätzlich das werkseitig vorgefertigte Grabsteinfundament zu verwenden. Satz 1 gilt entsprechend. 

 
(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt der Fried-

hofsträger gleichzeitig mit der Zustimmung nach § 24. 
Der Friedhofsträger kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt worden ist. 

(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. Die Mindeststärke der Grabmale bestimmt sich nach 
den §§ 22 und 23. 

 

§ 27 Unterhaltung 
 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Verantwortlich ist bei Urnen-/ Reihengrabstätten der Inhaber der Grabnummernkarte, bei Urnen-/ Wahlgrabstätten der jewei-
lige Nutzungsberechtigte. 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die 
Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger 
auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen) treffen. 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung des Friedhofsträgers nicht innerhalb einer festzusetzenden 
angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortli-
chen zu entfernen. Der Friedhofsträger ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate auf Kosten des Verantwortlichen 
aufzubewahren. 
Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht 
wird. 

(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart eines Fried-
hofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt. Der Friedhofsträger kann die Zustimmung zur Änderung 
derartiger Grabmale und baulichen Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- und -pflegebehörden 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 

 

§ 28 Entfernung 
 

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen nur mit vorheriger schrift-
licher Zustimmung des Friedhofsträgers entfernt werden. Bei Grabmalen im Sinne des § 27 Abs. 4 kann der Friedhofsträger 
die Zustimmung versagen. 
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Dies gilt jedoch nur, sofern der Nutzungsberechtigte / Inhaber der Grabnummernkarte insoweit bei Erwerb der Grabstätte 
oder Antragstellung im Sinne von § 24 schriftlich sein Einverständnis erteilt hat. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Urnen-/ Reihengrabstätten oder nach Ablauf der Nutzungszeit bei Urnen-/ Wahlgrabstätten oder 
nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. 
Geschieht dies nicht binnen zwei Monaten, so ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Der 
Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmale oder sonstige 
bauliche Anlagen gehen entschädigungslos in das Eigentum des Friedhofsträgers über, wenn dies bei Erwerb des Nutzungs-
rechts oder bei Genehmigung für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde. 
Sofern die Grabstelle von dem Friedhofsträger abgeräumt wird, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte / Inhaber der Grab-
nummernkarte die Kosten zu tragen. 

(3) Der Friedhofsträger ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale und sonstige bauliche Anlagen einen Monat 
nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten / Inhabers der Grabnummernkarte auf dessen Kosten entfernen zu lassen. 

 

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 

§ 29 Herrichtung und Unterhaltung 
 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 21 hergerichtet und dauernd in Stand gehalten werden. Dies gilt 
entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen. 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Charakter des Friedhofsteiles und 
der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstät-
ten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Sie dürfen eine Höhe von 1,80 m nicht übersteigen. Bei 
der Bepflanzung sollten überwiegend heimische und oberbergtypische Pflanzen verwendet werden. 

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Urnen-/ Reihengrabstätten der Inhaber der Grabnummernkarte, bei Urnen-
/ Wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechtes. Der Friedhofsträger kann verlangen, dass der Nutzungsberechtigte / Inhaber der Grabnummernkarte, nach 
Ende der Nutzungszeit oder Ruhezeit die Grabstätte abräumt. 

(4) Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Friedhofsträgers. 
Der Antragsteller hat bei Urnen-/ Reihengrabstätten die Grabnummernkarte vorzulegen und bei Urnen-/ Wahlgrabstätten sein 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 

(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder damit einen zugelassenen 
Gärtner oder Gärtnereibetrieb zu beauftragen. Der Friedhofsträger kann im Rahmen des Friedhofszwecks die Herrichtung 
und die Pflege übernehmen. 

(6) Die Grabstätten gemäß § 13 Abs. 2 Pos. a) - d) und f) - g) müssen innerhalb von 8 Monaten nach der Beisetzung hergerichtet 
werden. 

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich 
dem Friedhofsträger. 

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht gestattet. Torf sollte nicht 
verwandt werden, als Alternative sollte Rindenhumus verwandt werden. 

(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in 
Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabeinfassung sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die 
an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkannen und 
anderes Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Ab-
falltrennung vorgesehenen Behältnissen abzulegen. 

(10) Von Bäumen ausgehende Nadel-, Laubeinwirkung und Beschattung sind auf den Grabstätten zu tolerieren. 
 

In Abteilungen ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften unterliegt die gärtnerische Herrichtung und Unterhaltung der Grabstätten 
unbeschadet der Bestimmungen der §§ 21 und 29 keinen zusätzlichen Anforderungen. 
 

§ 31 Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
 

(1) Die Grabstätten müssen in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden. Der Friedhofsträger kann für die Gestaltung besondere 
Vorgaben machen. 

(2) Unzulässig ist: 
a) das Einfassen der Grabstätte mit Steinen, Metall, Glas oder ähnlichem, 
b) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern und Pergolen, 
c) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheiten, 
d) das Auffüllen der gesamten Grabstätte oder Teilen der Grabstätte mit Ziersteinen (Kieselsteine oder anderen). 
e) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern. 

(3) Die auf den Gemeindefriedhöfen Osberghausen und Schnellenbach eingerichteten Wahlgrabfelder mit Grabkammersystem 
werden als Rasen-fläche gestaltet. Das Einfassen der einzelnen Grabstellen ist grundsätzlich nicht gestattet. Die Errichtung 
von Grabmalen auf dem werkseitig vor-bereiteten Grabmalfundament ist im Rahmen des § 22 dieser Satzung zulässig. Der 
Nutzungsberechtigte / Inhaber der Grabnummernkarte hat die Möglichkeit, eine von dem Friedhofsträger zugeordnete Teil-
fläche der Grabstätte von maximal 0,70 m in der Breite und 0,50 m in der Tiefe gärtnerisch zu gestalten. 

(4) Der neu angelegte Friedhofsteil auf dem Friedhof in Schnellenbach unterliegt folgenden zusätzlichen Gestaltungsvorschriften: 
a) Es ist nicht gestattet, die einzelnen Grabstätten einzufassen oder abzudecken. Hiervon ausgenommen sind die Urnen-

wahl- und Urnenreihengrabstätten mit den Feldnummern 3  6, 8, 15 und 16. 
b) Auf den Urnenwahl- und Urnenreihengrabstätten mit den Feldnummern 3  6 und 8 sind Grabmale bis zu folgenden 

Größen zulässig: 
 Liegende Grabmale mit max. 0,40 x 0,40 m Ansichtsfläche und 0,10 m Stärke und 

(5) stehende Grabmale von max. 0,35 x 0,35 m Grundfläche und einer max. Höhe von 0,90 m einschließlich Einfassung und 
Sockel sowie mindestens 0,14 m Stärke. Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung der §§ 23 und 29 für vertretbar hält, 
kann sie Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 im Einzelfall zulassen. 

(6) Die pflegefreien Grabstätten (inkl. Beisetzung am Wurzelbereich eines Baums und im Waldfriedhofsbereich) werden aus-
schließlich von dem Friedhofsträger gepflegt. Eine Bepflanzung dieser Fläche ist nicht zulässig. Zur Erkenntlichkeit der ein-
zelnen Grabstellen werden Grabsteinplatten verlegt oder Bronzeplaketten befestigt. Die Kosten für die Beschriftung und Ver-
legung bzw. Befestigung sind vom Nutzungsberechtigten /Inhaber der Grabnummernkarte zu tragen. 
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§ 32 Vernachlässigung der Grabpflege 
 

(1) Wird eine Urnen-/ Reihengrabstätte oder Urnen-/ Wahlgrabstätte, hierzu gehören auch die Grabstätten im Grabkammersys-
tem, nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortliche (§ 29 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforderung 
des Friedhofsträgers die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt der Verantwortliche 
seiner Verpflichtung nicht nach, kann der Friedhofsträger in diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung bringen 
oder bringen lassen. Der Friedhofsträger kann auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie den Ver-
antwortlichen schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird der Verantwortliche 
aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Ent-
ziehungsbescheides zu entfernen. 

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Au-
ßerdem wird der unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit dem Fried-
hofsträger in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis zwei Monate unbeachtet, kann der Friedhofs-
träger die Grabstätte abräumen, einebnen und einsähen und 

a) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verant-

wortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann der Friedhofsträger den Grabschmuck ent-
fernen. 

 

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
 

§ 33 Benutzung der Leichenhalle 
 

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis des Friedhofsträger 
betreten werden. 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen wäh-
rend der festgesetzten Zeiten sehen. Das endgültige Schließen der Särge wird durch das Friedhofspersonal bestimmt. 

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum der Leichen-
halle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen 
Zustimmung des Amtsarztes. 
 

§ 34Trauerfeier 
 

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle), am Grab oder an einer anderen im Freien 
vorgesehenen Stelle, mit Zustimmung des Friedhofsträgers, abgehalten werden. 

(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtliche Ordnungsbehörde gestatten, dass während der Trauerfeier der Sarg geöffnet 
wird. Der Antrag kann nicht genehmigt werden, wenn der oder die Verstorbene an einer ansteckenden übertragbaren Krank-
heit nach dem Infektionsschutzgesetz gelitten, die Leichenverwesung bereits begonnen hat oder die Ausstellung der Leiche 
die Totenwürde oder dem Pietätsempfinden der an der Trauerfeier Teil-nehmenden widersprechen würde. 

 
(3) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen übertragbaren 

Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 
(4) Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der vorherigen Anmeldung bei dem Friedhofsträger. Die 

Auswahl der Musiker und der Darbietungen muss gewährleisten, dass ein würdiger Rahmen gewahrt bleibt. 
 

IX. Schlussvorschriften 
 

§ 35 Alte Rechte 
 

(1) Bei Grabstätten, über welche der Friedhofsträger bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Nut-
zungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer werden 
auf zwei Nutzungszeiten nach § 16 Abs. 1 oder § 17 Abs. 3 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. 
Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten 
Leiche oder Asche. 

 

§ 36 Haftung 
 

Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer 
Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhut- und Überwachungspflichti-
gen. Im Übrigen haftet der Friedhofsträger nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben 
unberührt. 

§ 37 Gebühren 
 

Für die Benutzung der von dem Friedhofsträger verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils 
geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 
 
 

§ 38 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
a) sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofes entsprechend verhält oder Anordnungen des 

Friedhofspersonals nicht befolgt, 
b) die Verhaltensregeln des § 6 Abs. 3 missachtet, 
c) entgegen § 6 Abs. 5 Totengedenkfeiern ohne vorherige Zustimmung des Friedhofsträger durchführt, 
d) als Gewerbetreibender entgegen § 7 ohne vorherige Zulassung tätig wird, außerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten 

durchführt oder Werkzeuge oder Materialien unzulässig lagert, 
e) eine Bestattung entgegen § 8 Abs. 1 dem Friedhofsträgers nicht anzeigt, 
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f) entgegen § 24 Abs. (1) und (3), § 28 Abs. (1) ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen errichtet, 

verändert oder entfernt, 
g) Grabmale entgegen § 26 Abs. (1) nicht fachgerecht befestigt und funda- mentiert oder entgegen § 27 Abs. (1) nicht in 

verkehrssicherem Zustand erhält, 
h) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, entgegen § 29 Abs. (9) verwendet oder so beschaffenes Zubehör 

oder sonstigen Abraum oder Abfall nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt, 
i) Grabstätten entgegen § 32 vernachlässigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.500 Euro geahndet werden. 
 

§ 39 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Friedhofssatzung vom 16.05.2002 und alle übrigen entgegen-stehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer 
Kraft. 
 

Bekanntmachung 
 

Die neue Satzung für die Friedhöfe der Gemeinde Engelskirchen vom 09.07.2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), in der aktuell gültigen 
Fassung, weise ich darauf hin, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese Satzung nach Ablauf eines 
Jahres nach Datum der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) Eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) Die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) Der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) Der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Engelskirchen, den 09.07.2025 
-Dr. Karthaus- 
Bürgermeister 

Bekanntmachung für von der Meldepflicht befreite wBekanntmachung für von der Meldepflicht befreite wBekanntmachung für von der Meldepflicht befreite wBekanntmachung für von der Meldepflicht befreite wBekanntmachung für von der Meldepflicht befreite wahlberechtigte Unionsbürger/innen zur Eintrahlberechtigte Unionsbürger/innen zur Eintrahlberechtigte Unionsbürger/innen zur Eintrahlberechtigte Unionsbürger/innen zur Eintrahlberechtigte Unionsbürger/innen zur Eintragung in das agung in das agung in das agung in das agung in das Wählerverzeichnis für dieWählerverzeichnis für dieWählerverzeichnis für dieWählerverzeichnis für dieWählerverzeichnis für die
Kommunalwahlen am 14. September 2025Kommunalwahlen am 14. September 2025Kommunalwahlen am 14. September 2025Kommunalwahlen am 14. September 2025Kommunalwahlen am 14. September 2025

(Unterrichtung gem.(Unterrichtung gem.(Unterrichtung gem.(Unterrichtung gem.(Unterrichtung gem. § 12  § 12  § 12  § 12  § 12 AbsAbsAbsAbsAbs..... 7 K 7 K 7 K 7 K 7 Kommunalwommunalwommunalwommunalwommunalwahlordnung - KWahlordnung - KWahlordnung - KWahlordnung - KWahlordnung - KWahlO)ahlO)ahlO)ahlO)ahlO)

An den Kommunalwahlen kann nur teilnehmen, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist. Staatsangehörige der übrigen Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union (Unionsbürger/innen) werden bei Vorlie-
gen der wahlrechtlichen Voraussetzungen von Amts wegen in das
Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen, in der sie am 03.08.2025
(Stichtag) für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für die Haupt-
wohnung, gemeldet sind. Sie erhalten dann - wie die deutschen
Wahlberechtigten - von ihrer Wohnortgemeinde eine Wahlbenachrich-
tigungskarte und können an den Kommunalwahlen teilnehmen.
Unionsbürger/innen, die gemäß § 26 Bundesmeldegesetz (BMG) von
der Meldepflicht befreit und nicht bei ihrer Wohnortgemeinde gemel-
det sind (z.B. Mitglieder einer ausländischen diplomatischen Mission
oder konsularischen Vertretung oder Angehörige einer in der Bundes-
republik Deutschland stationierten ausländischen NATO-Streitkraft
einschließlich der im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienange-
hörigen) werden nur auf werden nur auf werden nur auf werden nur auf werden nur auf AntrAntrAntrAntrAntrag in das ag in das ag in das ag in das ag in das Wählerverzeichnis eingetrWählerverzeichnis eingetrWählerverzeichnis eingetrWählerverzeichnis eingetrWählerverzeichnis eingetragen.agen.agen.agen.agen.
Voraussetzung dafür ist, dass sie gemäß §§ 7 und 8 des Kommunal-
wahlgesetzes NRW am Wahltag

a) das 16. Lebensjahr vollendet haben,

b) seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl (29.08.2025) in der
Gemeinde - bei Kreiswahlen im Kreis - eine Wohnung, bei mehre-
ren Wohnungen die Hauptwohnung haben und
c) in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind.

Die von der Meldepflicht befreiten ausländischen Unionsbürger müs-
sen den Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis auf dem dafür
vorgesehenen Formular so rechtzeitig bei der Gemeinde stellen, in der
sie ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung -
haben, dass er dort bis zum 29.08.2025 eingeht. Später eingehenden
Anträgen kann nicht mehr entsprochen werden.
Die Formulare können kostenfrei bei der Gemeinde Engelskirchen,
Bürgerbüro im Rathaus, Engels-Platz 4, 51766 Engelskirchen, bezogen
werden. Für telefonische Anfragen steht Ihnen das Wahlamt (Tel.:
02263/83-118) gerne zur Verfügung.
Engelskirchen, den 17.07.2025
Gemeinde Engelskirchen
Der Bürgermeister
Dr. Gero Karthaus
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Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPD

50 Jahre Engelskirchen - Festtage rund ums Rathaus
Engelskirchen feiert die kommunale Neugliederung - mit dabei: Bürgermeisterkandidat
Christian Welsch und die SPD Engelskirchen

Christian Welsch (3.v.li.) mit Teilen der SPD-Fraktion (v.li.): ErikaChristian Welsch (3.v.li.) mit Teilen der SPD-Fraktion (v.li.): ErikaChristian Welsch (3.v.li.) mit Teilen der SPD-Fraktion (v.li.): ErikaChristian Welsch (3.v.li.) mit Teilen der SPD-Fraktion (v.li.): ErikaChristian Welsch (3.v.li.) mit Teilen der SPD-Fraktion (v.li.): Erika
Standke, Valentin Pilz, Dawn Stiefelhagen, Hendrik Krieger, MonikaStandke, Valentin Pilz, Dawn Stiefelhagen, Hendrik Krieger, MonikaStandke, Valentin Pilz, Dawn Stiefelhagen, Hendrik Krieger, MonikaStandke, Valentin Pilz, Dawn Stiefelhagen, Hendrik Krieger, MonikaStandke, Valentin Pilz, Dawn Stiefelhagen, Hendrik Krieger, Monika
Güdelhöfer, Serkan Catir, Lothar Reichert, Kai GissingerGüdelhöfer, Serkan Catir, Lothar Reichert, Kai GissingerGüdelhöfer, Serkan Catir, Lothar Reichert, Kai GissingerGüdelhöfer, Serkan Catir, Lothar Reichert, Kai GissingerGüdelhöfer, Serkan Catir, Lothar Reichert, Kai Gissinger

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPD

Am vergangenen Wochenende
wurde in Engelskirchen groß ge-
feiert: Vor 50 Jahren wurden die
Gemeinden Ründeroth und En-
gelskirchen vereinigt - ein An-
lass, der gebührend mit einem
dreitägigen Festprogramm rund
ums Rathaus und an mehreren
Veranstaltungsorten gefeiert
wurde. Mitten im Geschehen:
Bürgermeisterkandidat Christian
Welsch (SPD) - sowohl im Aus-
tausch mit Ehrenamtlichen als
auch mit seiner Familie beim gro-
ßen Familienfest am Sonntag.
Bereits am Freitagabend starte-
te das Jubiläumswochenende mit
der Veranstaltung „Das Ehren-
amt feiert“, bei der DJ Herman
für ausgelassene Stimmung sorg-
te. „Eine schöne Geste, die
zeigt: Das Rathaus sieht, was
unsere Ehrenamtler in der Ge-
meinde leisten“, so Christian
Welsch. Gemeinsam mit enga-
gierten Mitgliedern der SPD En-
gelskirchen wie Hendrik Krieger,
Erika Standke, Monika Güdelhö-
fer, Serkan Çatir, Lothar Reichert,
Dawn Stiefelhagen, Valentin Pilz
und Kai Gissinger war Welsch vor
Ort und suchte das direkte Ge-
spräch mit vielen Ehrenamtlichen
aus Vereinen und Organisatio-
nen.
„Diese Gespräche haben mir
noch einmal deutlich gemacht:
Ohne das Ehrenamt läuft in En-
gelskirchen nichts. Dieses Enga-

gement verdient nicht nur unse-
ren Dank, sondern auch die best-
mögliche Unterstützung“, so der
SPD-Kandidat Welsch.
Der Samstagabend stand dann
ganz im Zeichen der Musik. Beim
Open-Air-Konzert sorgten die
Bands Wounded Knees und Tün-
nes Deluxe für ausgelassene Stim-
mung.
Für Welsch ein weiteres Beispiel
dafür, wie wichtig kulturelle Ver-
anstaltungen für das Gemein-
schaftsgefühl einer Gemeinde
sind: „Solche Abende sind ein klei-
nes, aber wichtiges Zeichen der
Wertschätzung - und sie sollten
keine Ausnahme bleiben.“
Den krönenden Abschluss bildete
das große Familienfest am Sonn-
tag - trotz Regens ein voller Er-
folg. Mit seiner Familie mitten-
drin, erlebte Christian Welsch ein
Fest für alle Generationen: Mit-
machzirkus, Feuerwehr-Wett-
kämpfe, Bastelaktionen, Musik
und Tanz - das Programm war so
bunt wie die Gemeinde selbst.
Begleitet wurde Welsch vom SPD-
Team, darunter die Ratskandida-
ten Simon Karthaus, Tobias Blum-
berg und Hendrik Krieger sowie
die aktiven Ratsmitglieder Dawn
Stiefelhagen und Peter Korff.
Besonders erfreulich: Auch viele
Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten engagierten sich ak-
tiv - etwa Valentin Pilz am Stand
der Städtepartnerschaft mit Mo-

gilno oder Henrike Schreyer-Vogt
bei der DLRG.
In der Vorbereitung auf das Fest
waren aus der SPD-Fraktion Moni-
ka Güdelhöfer und Dawn Stiefel-
hagen aktiv. Sie haben mit Unter-
stützung der Verwaltung die Foto-
ausstellung im Rathausfoyer orga-
nisiert, in dem sie in den vergan-
genen Wochen viel Zeit im Archiv
des Rathauses verbracht hatten.
„Solche Tage zeigen, wie leben-
dig und engagiert unsere Gemein-
de ist - und was möglich ist, wenn
viele gemeinsam anpacken“, re-

sümiert Christian Welsch. „Für
mich ist klar: Dieses Miteinander,
diese Ehrenamtskultur will ich als
Bürgermeister weiter stärken - für
die nächsten 50 Jahre voller
Ideen, Begegnung und Zusam-
menhalt.“
Kontakt zur SPD Engelskirchen:
Homepage:
www.spd-engelskirchen.de
Mailto:
info@spd.engelskirchen.de
www.facebook.com/spd.engels
kirchen

Tobias Blumberg
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Bei der Waldolympiade ging richtig die Post ab
Rundum gelungenes Waldfest in Remerscheid
Am Samstagnachmittag startete
das traditionelle Waldfest in Rem-
erscheid mit der 2. Waldolympia-
de. Die Bürgerinnen und Bürger
von Remerscheid und Besucher-
innen und Besucher von nah und
fern füllten den Platz und genos-
sen das Fest bei Kaffee, Kuchen,
Grillwurst, Pommes und hausge-
machten Reibekuchen und am
Abend bei einem kühlen Kölsch,
Wein, Erdbeerbowle und Cocktail.
Am Nachmittag wetteiferten 17

Teams bei schönstem Wetter um
den Wanderpokal. Hier waren
Geschick, Schnelligkeit und Wis-
sen unter anderem beim Memory,
am Käsebrett, Ski laufen, Disc
werfen und vieles mehr gefragt,
die Teilnehmer hatten eine Men-
ge Spaß und Freude. Der Wander-
pokal ging in diesem Jahr an das
Team „Zu spät!“ - Julia und John-
ny Güdelhöfer, Anna und Torsten
Fischer, Hanna Stroezel und To-
bias Brensing.

Alle Teilnehmer*innen erhielten
eine Urkunde, sowie Platz 1 bis 3
eine Medaille. „Danke für das
schöne Fest und die tolle Atmos-
phäre. Wir kommen in zwei Jah-
ren auf jeden Fall wieder“, erzählt
ganz begeistert Julia Bayer. Mon-
te Carlo, Glücksrad, Klettdart-
Wand und Nageln begeisterten
Jung und Alt. Musikalisch rundete
das Fest DJ Michael ab und der
eine oder andere fand auch den
Weg auf die Tanzfläche. Durch vie-

le Spenden von ortsnahen Ge-
schäftsleuten, Vereinen und Mit-
gliedern, aber insbesondere durch
den Einsatz vieler fleißiger Helfer-
innen und Helfer erlebten wir
wieder ein rundum gelungenes
Fest. Der Verschönerungsverein
Remerscheid dankt herzlich allen
und freut sich auf das nächste
Waldfest 2027.

Weitere Veranstaltungen finden
Sie unter www.remerscheid.eu.

Sommerfest der Lichtbrücke
Gemeinsam für Klimaprojekte in Bangladesch

Stand mit schönen Trödelsachen. Foto: Laura SchneiderStand mit schönen Trödelsachen. Foto: Laura SchneiderStand mit schönen Trödelsachen. Foto: Laura SchneiderStand mit schönen Trödelsachen. Foto: Laura SchneiderStand mit schönen Trödelsachen. Foto: Laura Schneider

Stand mit Fair Trade-Waren. Foto:Stand mit Fair Trade-Waren. Foto:Stand mit Fair Trade-Waren. Foto:Stand mit Fair Trade-Waren. Foto:Stand mit Fair Trade-Waren. Foto:
Laura SchneiderLaura SchneiderLaura SchneiderLaura SchneiderLaura Schneider

Am Sonntag, 29. Juni, fand das
alljährliche Sommerfest der
Lichtbrücke e. V. im wunderschö-
nen Bliesenbachtal in Loope
statt. Trotz sommerlicher Hitze
fanden zahlreiche Besucher den
Weg zum Festgelände, um den
Tag bei Grillgut, selbstgebacke-
nem Kuchen und einem bunten
Programm mit vielen Höhepunk-
ten zu genießen. Dazu gehörten
die Grußworte aus Politik, Kir-
che und der Stiftung Lichtbrü-
cke. Ergänzt wurde das Pro-
gramm durch die musikalischen
Auftritte des Kinderchors der
KGS Loope, von Sängerin Elisa
Böse und Gitarrist Stefan
Bartsch, die mit ihren Darbie-
tungen das Publikum begeister-
ten.
Die vielen Unterstützer der
Lichtbrücke waren wieder mit
vollem Einsatz dabei: Bei den
verschiedensten Verkaufsstän-
den gab es einiges zu entde-
cken und bei der Tombola und
dem Glücksrad attraktive Prei-
se zu gewinnen. Auch die klei-
nen Gäste konnten sich bei zahl-
reichen Spiel- und Mitmachak-
tionen am Bliesenbach austo-
ben.
Ein besonderes Highlight war der
Stand mit unter anderen hand-
gefertigten Produkten aus Bang-
ladesch, die von einem Projekt-
partner der Lichtbrücke herge-
stellt wurden. Die Einnahmen
des Tages fließen direkt in die
Klimaschutzprojekte des Ver-

eins in Bangladesch - zum Bei-
spiel zur Herstellung von Ener-
gie effizienten Öfen.
Ein schönes Fest, das auch Raum
für viele Begegnungen und Ge-
spräche gab. Denn wie Bürger-
meister Dr. Gero Karthaus in
seinem Grußwort betonte, ist es
gerade in diesen unsicheren
Zeiten wichtiger denn je, sich
für andere Menschen einzuset-
zen.
Laura Schneider
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Rehwild in der Paarungszeit
Der Hegering Engelskirchen informiert

Foto: Fabian KastelFoto: Fabian KastelFoto: Fabian KastelFoto: Fabian KastelFoto: Fabian Kastel

Die liebestollen Rehböcke durch-
streifen während der Blattzeit -
so wird in der Jägersprache die
Paarungszeit des Rehwildes ge-
nannt - ihr Revier auf der Suche
nach paarungsbereiten Ricken
(weibliche Rehe) sowie ungebe-
tenen Konkurrenten.
Hierbei verliert das Rehwild
nahezu jeglichen Sinn für die Ge-
fahren, die auf eben jenes lauern.
Insbesondere ist hier der Straßen-
verkehr zu nennen. Die meisten
Unfälle geschehen in der Morgen-
und Abenddämmerung, jedoch in
einzelnen Fällen auch im Tages-
verlauf.
Daher möchten wir Sie bitten, die
jeweiligen Verkehrsschilder ernst-
zunehmen und den Straßenrand
besonders aufmerksam zu beob-
achten - für Ihre eigene Sicher-
heit - sowie der Sicherheit des
Wildes.

Sollten Sie dennoch in die Situ-
ation eines Wildunfalles gelan-
gen, sichern Sie die Unfallstel-
le und informieren Sie die Poli-
zei.
Diese kennt in der Regel den
zuständigen Jagdpächter, der
sich dem verunfallten Wild an-
nehmen wird.

Hier finden Sie weitere Informa-
tionen zum heimischen Rehwild:
https://ljv-nrw.de/tiere/rehwild/

Informationen zum Hegering En-
gelskirchen finden Sie hier:
www.hegering-engelskirchen.de
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Imker beim Gemeindefest
Trotz Dauerregen gute Stimmung

Für ein gutes Gefühl. 
Auch nach dem Besuch.
Der Johanniter Hausnotruf. Rund um die Uhr für 

Sie im Einsatz – damit Sie sicher sind!  

Jetzt kostenfrei beraten lassen – rufen Sie an 

und wir schenken Ihnen die Anschlussgebühren.

0800 3233800 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

Öffnungszeiten in den
Sommerferien
Förderverein Büchereien für Engelskirchen
e. V.

Interessierte an BienenstandInteressierte an BienenstandInteressierte an BienenstandInteressierte an BienenstandInteressierte an Bienenstand

Kinderschminken mit ClaudiaKinderschminken mit ClaudiaKinderschminken mit ClaudiaKinderschminken mit ClaudiaKinderschminken mit Claudia

Es sollte ein Abschluss nach
Maß werden, ein Familienfest
bei 50. Geburtstag der Gemein-
de Engelskirchen, aber der Wet-
tergott spielte nicht mit, leider
Dauerregen über den ganzen
Tag.

Die Imker aus Engelskirchen
und Umgebung war auch
wieder mit am Start mit der Prä-
sentation der Lebendbienen.
Eine weitere Attraktion war das
Kinderschminken mit Claudia.
Mehr als 30 Kids suchten sich
ihre Motive selber aus und prä-
sentierten Stolz die Ergebnis-
se.

Die Imker waren trotz des Re-
gens sehr zufrieden, für viele
sind Bienen eine fremde Insek-
tenwelt und hier ist ständige
Aufklärung sehr wichtig.

In den Sommerferien vom 14.Sommerferien vom 14.Sommerferien vom 14.Sommerferien vom 14.Sommerferien vom 14.
Juli bis 26.Juli bis 26.Juli bis 26.Juli bis 26.Juli bis 26.     AugustAugustAugustAugustAugust können un-
sere Leserinnen und Leser ihre
Urlaubslektüre an folgenden Ta-
gen ausleihen oder zurückbrin-
gen:
In Ründeroth jeden Dienstag vonIn Ründeroth jeden Dienstag vonIn Ründeroth jeden Dienstag vonIn Ründeroth jeden Dienstag vonIn Ründeroth jeden Dienstag von
15 bis 18 Uhr und in Engelskir15 bis 18 Uhr und in Engelskir15 bis 18 Uhr und in Engelskir15 bis 18 Uhr und in Engelskir15 bis 18 Uhr und in Engelskir-----

chen jeden Donnerstag von 16chen jeden Donnerstag von 16chen jeden Donnerstag von 16chen jeden Donnerstag von 16chen jeden Donnerstag von 16
bis 19 Uhrbis 19 Uhrbis 19 Uhrbis 19 Uhrbis 19 Uhr.....
Wir wünschen einen unterhaltsa-
men und spannenden Lesesom-
mer.
Förderverein Büchereien für En-
gelskirchen e. V.
www.buechereien-engelskirchen.de
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Säumlinge und Imkerschaft bei der Landpartie

Schluss-Szene zum erfolgreichenSchluss-Szene zum erfolgreichenSchluss-Szene zum erfolgreichenSchluss-Szene zum erfolgreichenSchluss-Szene zum erfolgreichen
WochenendeWochenendeWochenendeWochenendeWochenende

Präsentation von Lebendbienen in zwei SchaukästenPräsentation von Lebendbienen in zwei SchaukästenPräsentation von Lebendbienen in zwei SchaukästenPräsentation von Lebendbienen in zwei SchaukästenPräsentation von Lebendbienen in zwei Schaukästen

Die Organisatoren des Säume-StandesDie Organisatoren des Säume-StandesDie Organisatoren des Säume-StandesDie Organisatoren des Säume-StandesDie Organisatoren des Säume-Standes

Tolle Stimme bei
sommerlichen
Temperaturen

Es ist einfach ein Superlativ in
der Gemeinde Engelskirchen,
seit fast 20 Jahren findet im
Park der Engelsvilla und Rund
um das Rathaus die „Landpar-
tie“ statt.
Teilnehmer wieder u. a. das Ge-
meinde-Säume-Projekt unter
der Organisationshoheit von
Jessica Jansen und Sabine No-
ckemann-Hammeran (beide
Gemeindeverwaltung) sowie In-
geborg Müller, Schulleiterin der
GS Schnellenbach und die Im-
kerschaft aus Engelskirchen
und Umgebung war natürlich
wieder mit an Bord.
Bei den Beratungen im Säume-
Stand standen der Sachstand
zu den Säumen in der Gemein-
de und die Suche nach Paten-
schaften im Fokus.
Auch wurden wieder „Heuher-
zen“ vergeben und Ingeborg
Müller schaffte allein mehr als
500 Herzen in ihrer Produktion.
Die 26 Stunden am Säume-
Stand einschl.
Auf- und Abbau verflogen wie
im Nu, viele interessante
Beratungsgespräche zum The-
menbereich, aber auch zur ab-
nehmenden Insektenwelt sowie

der Imkerei fanden statt.
Insbesondere die Kinder waren
sehr an Lebendbienen interes-
siert und immer auf der Suche
nach der Königin.

Sicher ist auch wieder die Teil-
nahme an der Landpartie 2026.
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Kollege Computer und du
Familientag im Zukunftslabor „Arbeits[T]räume“

Am Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 3. 3. 3. 3. 3.     August 2025August 2025August 2025August 2025August 2025
von 11 bis 18 Uhr steht der gro-
ße Familientag im LVR-Industrie-
museum Engelskirchen ganz im
Zeichen der Wechselausstel-
lung Arbeits[T]räume und be-
schäftigt sich mit der Arbeits-
welt von morgen. Schon heute

sind Computer in vielen Berufen
das wichtigste Arbeitsgerät. Mit
den derzeitigen Entwicklungen im
Bereich der „künstlichen Intelli-
genz“ könnten Computer in Zukunft
vielleicht noch ganz andere Aufgaben
übernehmen.
An mehreren Stationen haben
Kinder wie Erwachsene die Gele-
genheit, sich spielerisch mit Com-
putern zu beschäftigen und den
„Kollegen“ ein bisschen besser
kennenlernen. Was ist ein Algo-
rithmus? Wie codiert man Daten?
Wie funktioniert Verschlüsse-
lung? Und wie bekomme ich ein
Gefühl für „künstliche Intelli-
genz“? Dabei wird keineswegs die
ganze Zeit auf Bildschirme ge-
starrt. Stattdessen sind die Stati-
onen so gestaltet, dass grundsätz-
liche Funktionsweisen von Com-
putern mit Händen, Füßen und Köpf-
chen erfahren werden können. Als
besonderes Highlight lernen Besu-
chende auch den kleinen Roboter
NAO kennen und können mit dem

smarten Kollegen interagieren.
Dies ermöglicht das zdi-Zentrum
investMINT Oberberg im Rahmen
einer engen Kooperation.
Eintritt:Eintritt:Eintritt:Eintritt:Eintritt: Erwachsene 6 €,
Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahren frei
Familientag rund um den „Kollegen
Computer“ im Zukunftslabor
„Arbeits[T]räume“
Sonntag, 3. August 2025,
11 bis 18 Uhr
Information:Information:Information:Information:Information: 02234 9921-555
www.industriemuseum.lvr.de
GewinnspielGewinnspielGewinnspielGewinnspielGewinnspiel
Sie möchten einen tollen Familien-
tag im Kraftwerk Ermen & Engels
erleben? Mit uns können Sie am
3. August den Tag im LVR-Indus-
triemuseum in Engelskirchen ver-
bringen. Und das ganz umsonst.
Wir verlosen 4 x 2 Karten für den
Thementag Rund um den Kollegen
Computer. Hierfür brauchen Sie
nur eine E-Mail an
service@rautenberg.media
mit dem Betreff Verlosung LVR-

Industriemuseum Engelskirchen
schicken. Bitte geben Sie Ihre
Kontaktdaten in der Mail an. Die
Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt. Annahmeschluss ist
der 29. Juli 2025. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

© L© L© L© L© LVR-Zentrum für Medien und Bildung,VR-Zentrum für Medien und Bildung,VR-Zentrum für Medien und Bildung,VR-Zentrum für Medien und Bildung,VR-Zentrum für Medien und Bildung, F F F F Foto:oto:oto:oto:oto:     TTTTT..... Fischer Fischer Fischer Fischer Fischer © L© L© L© L© LVR-Zentrum für Medien und Bildung,VR-Zentrum für Medien und Bildung,VR-Zentrum für Medien und Bildung,VR-Zentrum für Medien und Bildung,VR-Zentrum für Medien und Bildung, F F F F Foto:oto:oto:oto:oto:     TTTTT..... Fischer Fischer Fischer Fischer Fischer

© Oberbergischer Kreis© Oberbergischer Kreis© Oberbergischer Kreis© Oberbergischer Kreis© Oberbergischer Kreis
© L© L© L© L© LVR-Zentrum für MedienVR-Zentrum für MedienVR-Zentrum für MedienVR-Zentrum für MedienVR-Zentrum für Medien
und Bildung,und Bildung,und Bildung,und Bildung,und Bildung, F F F F Foto:oto:oto:oto:oto:     TTTTT..... Fischer Fischer Fischer Fischer Fischer

Anzeige
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Herzliche Einladung
„Ich  - „Ich  - „Ich  - „Ich  - „Ich  - Wir?!“ - Zu diesem Wir?!“ - Zu diesem Wir?!“ - Zu diesem Wir?!“ - Zu diesem Wir?!“ - Zu diesem WWWWWork-ork-ork-ork-ork-
shop laden wir Jugendliche im shop laden wir Jugendliche im shop laden wir Jugendliche im shop laden wir Jugendliche im shop laden wir Jugendliche im Al-Al-Al-Al-Al-
ter von 12 bis 18 Jahren in dieter von 12 bis 18 Jahren in dieter von 12 bis 18 Jahren in dieter von 12 bis 18 Jahren in dieter von 12 bis 18 Jahren in die
+Jugend-CulturKirche Oberberg+Jugend-CulturKirche Oberberg+Jugend-CulturKirche Oberberg+Jugend-CulturKirche Oberberg+Jugend-CulturKirche Oberberg
vom 22.vom 22.vom 22.vom 22.vom 22. bis 24. bis 24. bis 24. bis 24. bis 24.     August ein.August ein.August ein.August ein.August ein.
Von Freitag bis Samstag, 22. bis
23. August, Beginn: 10 Uhr - Ende:
17 Uhr, bietet die +Jugend-Cul-
turKirche Oberberg in Zusam-
menarbeit mit der Katholischen
Jugendagentur LRO einen Künst-
lerischen Workshop für Jugendli-
che zum Thema „Ich - Wir?!“ an.
Am Sonntag, 24. August, 9:15 Uhr,
endet die Aktion mit einem feier-
lichen Gottesdienst.
Im Rahmen dieser Tage möchten
wir Jugendlichen im Alter von 12
bis 18 Jahren die Möglichkeit ge-
ben, sich mit der eigenen Person
auseinander zu setzen.
Hierfür können Fragen, wie:
• Was brauche ich, um ich

selbst zu sein?
• Fühle ich mich als Teil einer

Gemeinschaft?

• Was macht mich einzigartig?
• Welche Gedanken, Gefühle

und Erlebnisse prägen mich?
gestellt und in künstlerischer Form
bearbeitet werden.
Wir wollen dabei nicht nur den
Blick auf uns selbst allein richten,
sondern auch fragen:
• Welchen Platz nehme ich in

einer Gemeinschaft ein?
• Welche Personen spielen in

meinem Leben eine Rolle?
• Wie beeinflusst mich meine

Umgebung, in der ich mich
befinde?

In diesem Workshop kannst du
deine persönliche Geschichte mit
Hilfe von Malen, Schreiben, Mu-
sik oder anderen kreativen Me-
thoden erforschen, um dich zu
fragen, wer du bist und in wel-
cher Gemeinschaft du leben
möchtest?
Komm und geh mit uns auf eine
Reise zu dir selbst und dorthin,
wo du herausfinden kannst, was

es heißt, mit anderen verbunden
zu sein.
Das erwartet dich während des
Workshops:
TTTTTag 1:ag 1:ag 1:ag 1:ag 1: Grundlagen Grundlagen Grundlagen Grundlagen Grundlagen
Am ersten Tag lernst du anhand
von Impulsen die Grundlagen des
Comic-Zeichnens, um im weite-
ren Tagesverlauf unterschiedli-
che Techniken praktisch anwen-
den zu können.
TTTTTag 2:ag 2:ag 2:ag 2:ag 2: Zeichnen Zeichnen Zeichnen Zeichnen Zeichnen
Der zweite Tag ist dafür da, um
deine Ideen weiter entwickeln
und dein Kunstwerk bearbeiten
zu können, so dass wir es
am dritten Tag ausstellen kön-
nen.
Da wir vor der großen Vernissa-
ge eine gemeinsame Messe fei-
ern, gibt es heute die Möglich-
keit, auch hierfür deine Ideen
und Wünsche einzubringen.
Da der letzte Abend ansteht, en-
det der Tag mit einem gemütli-
chen Abend am Lagerfeuer und
selbstgemachten Stockbrot.
TTTTTag 3:ag 3:ag 3:ag 3:ag 3: Die große  Die große  Die große  Die große  Die große AusstellungAusstellungAusstellungAusstellungAusstellung
Zusammen mit den Gemeinde-
mitgliedern der +CulturKirche
Oberberg feiern wir die Heilige

Messe, in der auch deine Kunst-
werke ausgestellt werden.
Im Anschluss an die Messe wird
es die Möglichkeit geben, dass
du deine Kunstwerke im Rahmen
eines kleinen Empfangs vorstel-
len und dich darüber austauschen
kannst.
TTTTTeilnehmergebühr:eilnehmergebühr:eilnehmergebühr:eilnehmergebühr:eilnehmergebühr: 15 Euro
Anmeldung und Rückfragen gerneAnmeldung und Rückfragen gerneAnmeldung und Rückfragen gerneAnmeldung und Rückfragen gerneAnmeldung und Rückfragen gerne
an:an:an:an:an:
Dominik MagerDominik MagerDominik MagerDominik MagerDominik Mager
Jugendreferent für territoriale und
verbandliche Jugendarbeit im Ob-
erbergischen Kreis
02202 / 9362213;
0162 / 2364875;
dominik.mager@kja-lro.de
Veranstalter:Veranstalter:Veranstalter:Veranstalter:Veranstalter:
+Jugend - CulturKirche Oberberg+Jugend - CulturKirche Oberberg+Jugend - CulturKirche Oberberg+Jugend - CulturKirche Oberberg+Jugend - CulturKirche Oberberg
Em Depensiefen 4, Engelskirchen-
Osberghausen, www.culturKirche-
oberberg.de
Ansprechperson: Patrick Oetterer,
0152 / 01642051
Katholische Jugendagentur LeverKatholische Jugendagentur LeverKatholische Jugendagentur LeverKatholische Jugendagentur LeverKatholische Jugendagentur Lever-----
kusen, Rhein-Berg, Oberbergkusen, Rhein-Berg, Oberbergkusen, Rhein-Berg, Oberbergkusen, Rhein-Berg, Oberbergkusen, Rhein-Berg, Oberberg
gGmbHgGmbHgGmbHgGmbHgGmbH
Dr. Robert-Koch-Str. 8,
51465 Bergisch Gladbach,
www.kja-lro.de
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Raus aus der Schublade und rein ins Ohr
Tragekomfort: Titan-Otoplastiken können die Akzeptanz von Hörgeräten verbessern

Menschen mit Hörproblemen sollten den Hörakustiker oder die Höra-Menschen mit Hörproblemen sollten den Hörakustiker oder die Höra-Menschen mit Hörproblemen sollten den Hörakustiker oder die Höra-Menschen mit Hörproblemen sollten den Hörakustiker oder die Höra-Menschen mit Hörproblemen sollten den Hörakustiker oder die Höra-
kustikerin gezielt auf die Otoplastiken aus Titan ansprechen.kustikerin gezielt auf die Otoplastiken aus Titan ansprechen.kustikerin gezielt auf die Otoplastiken aus Titan ansprechen.kustikerin gezielt auf die Otoplastiken aus Titan ansprechen.kustikerin gezielt auf die Otoplastiken aus Titan ansprechen.
Foto: DJD/Hörluchs Hearing/Eric CimbalFoto: DJD/Hörluchs Hearing/Eric CimbalFoto: DJD/Hörluchs Hearing/Eric CimbalFoto: DJD/Hörluchs Hearing/Eric CimbalFoto: DJD/Hörluchs Hearing/Eric Cimbal

Ein verringertes Hörvermögen
kann das soziale Leben der Be-
troffenen stark einschränken.
Früher oder später fällt bei den
meisten die Entscheidung, sich
ein Hörgerät anzuschaffen.
Schließlich werden die Winzlin-
ge ständig leistungsstärker und
unauffälliger. Dennoch liegen sie
dann bei vielen Betroffenen oft
genug ungenutzt in der Schub-
lade und können ihre Wirkung
nur sehr begrenzt entfalten.

Experte:Experte:Experte:Experte:Experte:     TTTTTitan-Otoplastikitan-Otoplastikitan-Otoplastikitan-Otoplastikitan-Otoplastiken sinden sinden sinden sinden sind
alltagstauglich gewordenalltagstauglich gewordenalltagstauglich gewordenalltagstauglich gewordenalltagstauglich geworden
Entscheidend für ein regelmäßi-
ges Einsetzen des Hörgeräts ist
der Tragekomfort - und dieser
kann etwa durch moderne Titan-
Otoplastiken entscheidend ver-
bessert werden.
Als Otoplastiken bezeichnet man
die Verbindungsstücke zwischen
dem menschlichen Ohr und der
Hörtechnik. Otoplastiken aus Ti-
tan gibt es zwar schon recht lan-
ge, ihre Bearbeitung war aber
vergleichsweise aufwendig, der
Hörakustiker hat dazu nur dann
gegriffen, wenn es unbedingt sein
musste. „Das hat sich grundle-
gend geändert“, berichtet Mar-
tin Baumann, Hörakustikermeis-
ter und Technischer Betriebslei-
ter bei Hörluchs. Mittlerweile
seien Otoplastiken aus dem
hochwertigen Material Titan „sa-
lonfähig“ und alltagstauglich ge-
worden.
Mehr Infos: www.hoerluchs.com
gibt es mehr Infos. Baumann rät

Menschen mit Hörproblemen
dazu, den Hörakustiker oder die
Hörakustikerin gezielt nach den
Otoplastiken aus Titan zu fragen.
Mit einer neuen Titan-Otoplas-
tik gibt es für Träger von Hörsys-
temen nun auch eine spezielle
Lösung gegen den Okklusionsef-
fekt. Dieser dumpfe Klang kann
auftreten, wenn das Ohr durch
ein Hörgerät teils oder vollstän-
dig verschlossen wird. Durch eine
gezielte Aussparung wird die
neue Otoplastik vom Kieferge-
lenkköpfchen entkoppelt und der
Transfer von Schwingungen effek-
tiv verhindert.

Bericht aus der PrBericht aus der PrBericht aus der PrBericht aus der PrBericht aus der Praxis:axis:axis:axis:axis:     TTTTTitan-Oto-itan-Oto-itan-Oto-itan-Oto-itan-Oto-
plastiken regen nicht die Ohren-plastiken regen nicht die Ohren-plastiken regen nicht die Ohren-plastiken regen nicht die Ohren-plastiken regen nicht die Ohren-
schmalzbildung anschmalzbildung anschmalzbildung anschmalzbildung anschmalzbildung an
Anabell Kluge ist Geschäftsfüh-
rerin und Inhaberin von Kluge
Hörgeräte in Voerde am Nieder-
rhein. Der entscheidende Vorteil
von Titan-Otoplastiken ist nach
ihrer Praxiserfahrung, dass sie im
Gegensatz zu Otoplastiken etwa
aus Acryl die Ohrenschmalzbil-
dung nicht anregen: „Die Filter
und auch die Schallschläuche
verstopfen längst nicht so schnell
wie bei herkömmlichen Otoplas-
tiken.“ Kluge weist zudem dar-
auf hin, dass entgegen einem
gängigen Vorurteil Titan-Otoplas-
tiken nicht nur für Allergiker ge-
eignet sind: „Wir haben viele
Kundinnen und Kunden, die kei-
ne Allergiker sind und die Titan-
Otoplastiken tragen, weil sie ein-
fach gut aussehen und man sich

mit ihnen wohlfühlt.“ Neben Hy-
giene und Hautverträglichkeit
nennt Anabell Kluge ihr geringes

Gewicht und ihren hohen Trage-
komfort als weitere Vorteile.
(DJD)
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Evangelische
Kirchengemeinde
Engelskirchen

Evangelische
Kirchengemeinde
Ründeroth

ChristuskircheChristuskircheChristuskircheChristuskircheChristuskirche

Herzlich willkommen zu unserenHerzlich willkommen zu unserenHerzlich willkommen zu unserenHerzlich willkommen zu unserenHerzlich willkommen zu unseren
Gottesdiensten!Gottesdiensten!Gottesdiensten!Gottesdiensten!Gottesdiensten!

20. Juli20. Juli20. Juli20. Juli20. Juli
10:15 Uhr - Ründeroth, Abend-
mahl, Judith Fresen

27. Juli27. Juli27. Juli27. Juli27. Juli
10:15 Uhr - Schnellenbach, Taufe,
Henning Strunk

Sonntags, 10 UhrSonntags, 10 UhrSonntags, 10 UhrSonntags, 10 UhrSonntags, 10 Uhr
Gottesdienst mit Feier des Heili-
gen Abendmahls: 3. August.
Kindergottesdienste finden jeden
zweiten Sonntag im Monat statt.
Ferienspaß-Aktion: Geo-CachingFerienspaß-Aktion: Geo-CachingFerienspaß-Aktion: Geo-CachingFerienspaß-Aktion: Geo-CachingFerienspaß-Aktion: Geo-Caching
für Kinder im für Kinder im für Kinder im für Kinder im für Kinder im Alter von 8 bis 12Alter von 8 bis 12Alter von 8 bis 12Alter von 8 bis 12Alter von 8 bis 12
JahrenJahrenJahrenJahrenJahren analog, d. h. ohne Handy
am 22. Juli22. Juli22. Juli22. Juli22. Juli (bei Regen alternativ
am 29. Juli), 9 bis 13 Uhr9 bis 13 Uhr9 bis 13 Uhr9 bis 13 Uhr9 bis 13 Uhr.....
Start ist am Eingang Panorama-
bad, Ende am Gemeindehaus
Märkische Str. 26.
Information und Information und Information und Information und Information und Anmeldung bisAnmeldung bisAnmeldung bisAnmeldung bisAnmeldung bis
18. Juli18. Juli18. Juli18. Juli18. Juli möglich bei Katrin San-
der unter Tel.: 3843 oder per
E-Mail:
katrin_sander@hotmail.com
Alle Links und weitere Informati-Alle Links und weitere Informati-Alle Links und weitere Informati-Alle Links und weitere Informati-Alle Links und weitere Informati-
onen auch unteronen auch unteronen auch unteronen auch unteronen auch unter
wwwwwwwwwwwwwww.kirche-engelskirchen.de.kirche-engelskirchen.de.kirche-engelskirchen.de.kirche-engelskirchen.de.kirche-engelskirchen.de
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Schutz vor Überhitzung
Effektive Lösungen in der Glasscheibe für ein angenehmes Raumklima
Troisdorf. Die Sommerhitze stellt
eine Herausforderung für ein an-
genehmes Raumklima dar. Große
Glasflächen lassen viel Licht her-
ein und ermöglichen eine trans-
parente Gestaltung, doch bei star-
ker Sonneneinstrahlung kann es
auch zu einer Überhitzung der In-
nenräume kommen. Moderne
Sonnenschutzlösungen bieten hier
Abhilfe und sorgen für einen ho-
hen Raumkomfort auch an heißen
Tagen. „Einen effektiven Schutz
vor Überhitzung kann schon das
Glas selbst bieten“, so Jochen
Grönegräs, Geschäftsführer des
Bundesverbands Flachglas.
Die Infrarotstrahlung der Sonne
bringt Wärme in die Innenräume.
Was an kühlen Tagen willkom-
men ist, wird an heißen Tagen
schneller zur Belastung.
Moderne Sonnenschutzgläser bie-
ten verschiedene Möglichkeiten
zum Schutz vor sommerlicher
Überhitzung. „Die Wahl der pas-
senden Sonnenschutzmaßnahme
ist entscheidend für ein optima-
les Raumklima“, erklärt Jochen
Grönegräs.
Beschichtungen reflektieren Beschichtungen reflektieren Beschichtungen reflektieren Beschichtungen reflektieren Beschichtungen reflektieren WärWärWärWärWär-----
mestrahlungmestrahlungmestrahlungmestrahlungmestrahlung
Sonnenschutzgläser besitzen eine
hauchdünne Beschichtung auf der
Innenseite der äußeren Scheibe
einer Isolierglaseinheit. Diese
bestehen meist aus Mehrfach-
schichtsystemen auf Basis von Sil-
ber und sind daher meist auch
sehr neutral in der Farbgebung.
Diese nahezu unsichtbare Schicht
verhindert, dass zu viel Wärme
durch Sonnenstrahlung in die Räu-
me eindringt und diese stark er-
wärmt. „80 Prozent der infraro-
ten Wärmestrahlung werden re-
flektiert, sodass es innen spürbar
kühler bleibt“, beschreibt der
Geschäftsführer diese intelligen-
te Sonnenschutzlösung.
Hitzeschutz auf KnopfdruckHitzeschutz auf KnopfdruckHitzeschutz auf KnopfdruckHitzeschutz auf KnopfdruckHitzeschutz auf Knopfdruck
Noch flexibler sind schaltbare Ver-
glasungen. Innerhalb von zehn bis
15 Minuten lässt sich die Scheibe
per Knopfdruck von transparent
zu getönt verändern. Dadurch
kann der Energieeintrag in Stufen
reguliert werden und die Durch-
sicht bleibt, wie Sonnenschutz-
schichten auch, weiterhin vorhan-
den.

Diese Technik erlaubt es, den Hit-
zeschutz je nach Bedarf anzupas-
sen - ideal für Gebäude, bei de-
nen Lichtdurchlässigkeit und Son-
nenschutz kombiniert werden sol-
len.
Im Scheibenzwischenraum inte-Im Scheibenzwischenraum inte-Im Scheibenzwischenraum inte-Im Scheibenzwischenraum inte-Im Scheibenzwischenraum inte-
griert Systemegriert Systemegriert Systemegriert Systemegriert Systeme
Mehrscheiben-Isolierglas besteht
mindestens aus zwei Glasschei-
ben mit einem Zwischenraum. Der
Zwischenraum bietet ausreichend
Platz für die Integration von Son-
nenschutzsystemen wie Rollos,
Jalousien und Plissees. Diese sind
im dadurch vor Witterungseinflüs-
sen sowie Verschmutzung ge-
schützt und lassen sich manuell,
per Fernbedienung oder Smart-
phone steuern. „Ein großer Vor-
teil dieser integrierten Sonnen-
schutzlösungen ist ihre Wetterun-
abhängigkeit und Wartungsfrei-
heit“, erklärt Grönegräs.
Sonnenschutz außerhalb der Glas-Sonnenschutz außerhalb der Glas-Sonnenschutz außerhalb der Glas-Sonnenschutz außerhalb der Glas-Sonnenschutz außerhalb der Glas-
scheibescheibescheibescheibescheibe
Klassische Sonnenschutzmaßnah-
men befinden sich außerhalb oder
innerhalb des Gebäudes, also vor
oder hinter der Verglasung. Außen
schützen Rollläden, Fensterläden,
Markisen oder Sonnensegel vor
Hitze. Innen kommen Rollos, Plis-
sees oder Vorhänge zum Einsatz,
um vor Überhitzung zu schützen.
Manchmal kann aber auch, zum
Beispiel bei Büroräumen, ein zu-
sätzlicher Blendschutz erforder-
lich werden.
Die Wahl des passenden Sonnen-
schutzes verbessert das Raumkli-
mas erheblich.

Ob beschichtete oder schaltbare
Sonnenschutzgläser, integrierte
Systeme oder außen- und innen-
liegende Lösungen - für Neubau-
ten und Bestandsgebäude gibt es
vielfältige Optionen. Intelligenter
Sonnenschutz sorgt nicht nur für

Komfort, sondern unterstützt auch
eine nachhaltige Gebäudegestal-
tung.
Weitere Informationen im Inter-
net unter www.bundesverband-
flachglas.de.
Bundesverband Flachglas e.V.

Die Wahl des passenden Sonnenschutzes verbessert das RaumklimaDie Wahl des passenden Sonnenschutzes verbessert das RaumklimaDie Wahl des passenden Sonnenschutzes verbessert das RaumklimaDie Wahl des passenden Sonnenschutzes verbessert das RaumklimaDie Wahl des passenden Sonnenschutzes verbessert das Raumklima
erheblich. Foto: BF/Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KGerheblich. Foto: BF/Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KGerheblich. Foto: BF/Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KGerheblich. Foto: BF/Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KGerheblich. Foto: BF/Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KG
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Donnerstag, 31. Juli 2025Donnerstag, 31. Juli 2025Donnerstag, 31. Juli 2025Donnerstag, 31. Juli 2025Donnerstag, 31. Juli 2025
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
24.07.2025 um 10 Uhr24.07.2025 um 10 Uhr24.07.2025 um 10 Uhr24.07.2025 um 10 Uhr24.07.2025 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Seriöse Frau suchtSeriöse Frau suchtSeriöse Frau suchtSeriöse Frau suchtSeriöse Frau sucht
Hörgeräte, Rollator, Pelze, Leder, Ta-
schen, Zinn, Näh- und Schreibmaschi-
nen, Porzellan, Teppiche, Münzen,
Gemälde, Geigen, Armband-, und Ta-
schenuhren, Zahngold, Militaria.
Fr.Schwarz:  0163 2414868

Rund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums Haus
SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges

ACHTUNGACHTUNGACHTUNGACHTUNGACHTUNG
>>SOMMER-ANGEBOT <<>>SOMMER-ANGEBOT <<>>SOMMER-ANGEBOT <<>>SOMMER-ANGEBOT <<>>SOMMER-ANGEBOT <<

Steinreinigung incl. Nanoimpräg-
nierung für Terrasse, Hof, Garagenein-
fahrt usw. 5,-€/qm. Absolute Preis-
garantie! Weitere Dienstleistungen
rund ums Haus auf Anfrage. Kostenlo-
se Beratung vor Ort. Tel. 0178/3449992
M.S. Sanierungstechnik

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch

Frau Stefan kauft:Frau Stefan kauft:Frau Stefan kauft:Frau Stefan kauft:Frau Stefan kauft:
Pelze, Lederjacken, Schreib-, Nähma-
schinen, Abendgarderobe, Porzellan,
Zinn, Krüge, Trachten, Taschen, Uh-
ren, Münzen, Schmuck, Zahngold,
Silberbesteck, Bilder, Ölgemälde, Bern-
stein, Hirschgeweihe, seriöse Kaufab-
wicklung. Tel.: 0177/4278838, Mo-So,
9-20 Uhr.

Rund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums Haus
SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges

Renovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums Haus
wie z.B. Fliesen legen, Malerar-
breiten, Tapezieren, Badezimmer er-
neuern, Zäune legen, Pflaster erneu-
ern und Gartenarbeit.
Tel.: 01578 71 517 34
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ist keine Glückssache!

0 22 04 / 9 68 33 - 0

www.lebensbaum.care

KrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuser
Gummersbach, 02261/17-0
Engelskirchen, 02263/81-0
Waldbröl, 02291/82-0
Wipperfürth, 02267/889-0
TierärzteTierärzteTierärzteTierärzteTierärzte
www.tieraerzte-oberberg.de/
notdienst.php.
Kassenärztlicher Notdienst imKassenärztlicher Notdienst imKassenärztlicher Notdienst imKassenärztlicher Notdienst imKassenärztlicher Notdienst im
Oberbergischen KreisOberbergischen KreisOberbergischen KreisOberbergischen KreisOberbergischen Kreis
Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-
praxen in Oberberg:praxen in Oberberg:praxen in Oberberg:praxen in Oberberg:praxen in Oberberg:
Veränderte Öffnungszeiten ab
1. Juli
Düsseldorf/Gummersbach -Düsseldorf/Gummersbach -Düsseldorf/Gummersbach -Düsseldorf/Gummersbach -Düsseldorf/Gummersbach - Bei
den drei allgemeinen ärztlichen
Notdienstpraxen des ambulanten
Bereitschaftsdienstes der nieder-
gelassenen Ärzte im Kreis Ober-
berg am Kreiskrankenhaus Gum-
mersbach, am Kreiskrankenhaus
Waldbröl und am Krankenhaus
Wipperfürth kommt es ab 1. Juli
2021 zu Änderungen bei den Öff-
nungszeiten. Der allgemeine
„hausärztliche“ Notdienst ist an
allen drei Standorten ab Juli täg-
lich bis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhrbis 21 Uhr in den Praxisräu-
men erreichbar (bisher 22 Uhr).
Am Wochenende sowie mitt-
wochs- und freitagsnachmittags
werden die Öffnungszeiten ab Juli
zudem in einen „Früh-“ und „Spät-
dienst“ geteilt und damit an die
Stoßzeiten der Inanspruchnahme
des ambulanten Notdienstes an-
gepasst.
Die Öffnungszeiten der Not-
dienstpraxen in Gummersbach,
Waldbröl und Wipperfürth lauten
ab 1. Juli 2021 wie folgt:

Donnerstag, 17. JuliDonnerstag, 17. JuliDonnerstag, 17. JuliDonnerstag, 17. JuliDonnerstag, 17. Juli
Herz-Jesu Herz-Jesu Herz-Jesu Herz-Jesu Herz-Jesu ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Hauptstraße 57, 51789 Lindlar, 02266/4406044

Freitag, 18. JuliFreitag, 18. JuliFreitag, 18. JuliFreitag, 18. JuliFreitag, 18. Juli
Sonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-Apotheke
Hömerichstraße 79, 51643 Gummersbach, 02261/65414

Samstag, 19. JuliSamstag, 19. JuliSamstag, 19. JuliSamstag, 19. JuliSamstag, 19. Juli
die Linden-Apothekedie Linden-Apothekedie Linden-Apothekedie Linden-Apothekedie Linden-Apotheke
Zeithstraße 109, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, 02247/97510

Sonntag, 20. JuliSonntag, 20. JuliSonntag, 20. JuliSonntag, 20. JuliSonntag, 20. Juli
Schlehen-ApothekeSchlehen-ApothekeSchlehen-ApothekeSchlehen-ApothekeSchlehen-Apotheke
Overather Straße 22, 51766 Engelskirchen, 02263/8010408

Montag, 21. JuliMontag, 21. JuliMontag, 21. JuliMontag, 21. JuliMontag, 21. Juli
Viktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-Apotheke
Dieringhauser Straße 99, 51645 Gummersbach, 02261/77297

Dienstag, 22. JuliDienstag, 22. JuliDienstag, 22. JuliDienstag, 22. JuliDienstag, 22. Juli
Sonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-Apotheke
Im Weiher 21, 51674 Wiehl, 02262/9567

Mittwoch, 23. JuliMittwoch, 23. JuliMittwoch, 23. JuliMittwoch, 23. JuliMittwoch, 23. Juli
Hirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-Apotheke
Hauptstraße 34, 51766 Engelskirchen, 02263/96110

Donnerstag, 24. JuliDonnerstag, 24. JuliDonnerstag, 24. JuliDonnerstag, 24. JuliDonnerstag, 24. Juli
Severinus-ApothekeSeverinus-ApothekeSeverinus-ApothekeSeverinus-ApothekeSeverinus-Apotheke
Kölner Straße 3, 51789 Lindlar, 02266/459819

Freitag, 25. JuliFreitag, 25. JuliFreitag, 25. JuliFreitag, 25. JuliFreitag, 25. Juli
Apotheke am MarktApotheke am MarktApotheke am MarktApotheke am MarktApotheke am Markt
Markt 7, 51766 Engelskirchen, 02263/961814

Samstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. JuliSamstag, 26. Juli
Severinus-ApothekeSeverinus-ApothekeSeverinus-ApothekeSeverinus-ApothekeSeverinus-Apotheke
Kölner Straße 3, 51789 Lindlar, 02266/459819

Sonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. JuliSonntag, 27. Juli
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Bielsteiner Straße 117, 51674 Wiehl, 02262/72150

Montag, 28. JuliMontag, 28. JuliMontag, 28. JuliMontag, 28. JuliMontag, 28. Juli
PPPPPeter und Peter und Peter und Peter und Peter und Paul aul aul aul aul ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Bahnhofsplatz 7, 51766 Engelskirchen, 02263/3622

Dienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. JuliDienstag, 29. Juli
Aggertal-ApothekeAggertal-ApothekeAggertal-ApothekeAggertal-ApothekeAggertal-Apotheke
Bahnhofsplatz 4, 51766 Engelskirchen, 02263/3750

Mittwoch, 30. JuliMittwoch, 30. JuliMittwoch, 30. JuliMittwoch, 30. JuliMittwoch, 30. Juli
Herz-Jesu Herz-Jesu Herz-Jesu Herz-Jesu Herz-Jesu ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Hauptstraße 57, 51789 Lindlar, 02266/4406044

Donnerstag, 31. JuliDonnerstag, 31. JuliDonnerstag, 31. JuliDonnerstag, 31. JuliDonnerstag, 31. Juli
Bergische Bergische Bergische Bergische Bergische ApothekApothekApothekApothekApotheke OHGe OHGe OHGe OHGe OHG
Hauptstraße 44-46, 53804 Much, 02245/1498

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 1. 1. 1. 1. 1.     AugustAugustAugustAugustAugust
Severinus-ApothekeSeverinus-ApothekeSeverinus-ApothekeSeverinus-ApothekeSeverinus-Apotheke
Kölner Straße 3, 51789 Lindlar, 02266/459819

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 2. 2. 2. 2. 2.     AugustAugustAugustAugustAugust
Burg Burg Burg Burg Burg ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Dr.-Wirtz-Straße 3, 53804 Much, 02245/91650

Montag, Dienstag, Donnerstag:
19 bis 21 Uhr
(bisher bis 22 Uhr)
Mittwoch, Freitag: 15 bis 17 Uhr
und von 19 bis 21 Uhr
(bisher 15 bis 22 Uhr)
Samstag, Sonntag, Feiertage:
10 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr
(bisher 10 bis 22 Uhr)
Ärztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche über
116 117116 117116 117116 117116 117
Für die ambulante Versorgung
nicht mobiler bzw. bettlägeriger
Patienten in Oberberg steht der
ärztliche Hausbesuchsdienst zur
Verfügung.
Die Hausbesuche werden von der
Arztrufzentrale NRW koordiniert,
diese ist an allen Wochentagen
rund um die Uhr unter der kosten-
losen Rufnummer 116 117 er-
reichbar.
Allgemeinärztlicher Fahrdienst -Allgemeinärztlicher Fahrdienst -Allgemeinärztlicher Fahrdienst -Allgemeinärztlicher Fahrdienst -Allgemeinärztlicher Fahrdienst -
für nicht transportfähige Patient-für nicht transportfähige Patient-für nicht transportfähige Patient-für nicht transportfähige Patient-für nicht transportfähige Patient-
innen u. Patienteninnen u. Patienteninnen u. Patienteninnen u. Patienteninnen u. Patienten, erreichbar über
die 116117.
Montag, Dienstag und Donners-
tag von 19 bis 8 Uhr; Mittwoch
und Freitag von 13 bis 8 Uhr; Sams-
tag, Sonntag, gesetzliche Feier-
tage, am 24.12., und 31.12.
Augenärztlicher Notdienst -Augenärztlicher Notdienst -Augenärztlicher Notdienst -Augenärztlicher Notdienst -Augenärztlicher Notdienst -
erreichbar über die 116117:erreichbar über die 116117:erreichbar über die 116117:erreichbar über die 116117:erreichbar über die 116117:
Montag, Dienstag und Donners-
tag von 19 bis 8 Uhr
Mittwoch und Freitag von
13 bis 8 Uhr
Samstag, Sonntag, gesetzliche
Feiertage,
am 24.12., 31.12. und am Rosen-
montag von 8 bis 8 Uhr.

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 3. 3. 3. 3. 3.     AugustAugustAugustAugustAugust
Mozart-ApothekeMozart-ApothekeMozart-ApothekeMozart-ApothekeMozart-Apotheke
Gummersbacher Straße 20, 51645 Gummersbach, 0 22 61 / 2 32 33

(ab 9 Uhr bis 9 Uhr Folgetag)
(Angaben ohne Gewähr)
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Wir bauen Ihre
Photovoltaikanlage

Ihre Vorteile – unsere Erfahrung:

� über 2.100 gebaute PV-Anlagen

�

�

�

Komplettlösungen aus einer Hand!

Tel.: 02261 3003 428

PV mit Speicher

Wallbox

Wärmepumpe

10 kWp

Anlage ab

10.777€


